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Beschlußempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Verkehr (15. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksache 13/9513 - 

Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

A. Problem 

Der Luftverkehr in Deutschl and befindet sich seit Jahren in einer 
stetigen Aufwärtsentwicklung. Zwischen 1984 und 1993 hat sich 
der Fluggastverkehr von/nach der Bundesrepublik Deutschland 
auf rund 61 Millionen Fluggäste verdoppelt. Damit einhergehend 
ist die Zahl der Flugbewegungen entsprechend gestiegen. Dieser 

Trend wird auch in Zukunft anhalten. Alle vorliegenden Progno-
sen gehen im Bereich des Luftverkehrs von überproportionalen 
Zuwachsraten aus. Mehr Verkehr bedeutet gleichzeitig eine Zu-

nahme von Sicherheitsrisiken im Luftverkehr. Es gilt, den sehr ho-
hen Sicherheitsstandard des Luftverkehrs in der Bundesrepublik 
Deutschland auch unter Einbeziehung der zu erwartenden Ver-
kehrszuwächse für die Zukunft zu erhalten. 

B. Lösung 

Der vorliegende Gesetzentwurf legt deshalb sein Schwergewicht 
auf die Erhaltung und Verbesserung der Luftverkehrssicherheit. 
Dabei wird der bestehende Ordnungsrahmen durch zahlreiche 

Einzelmaßnahmen entsprechend angepaßt und fortentwickelt. 

Darüber hinaus werden in das Luftverkehrsgesetz bisher nicht 
enthaltene umfangreiche datenschutzrechtliche Regelungen auf-
genommen sowie verschiedene, zur sachgerechten Umsetzung 
der Organisationsprivatisierung der Flugsicherung erforderliche 
Vorschriften eingefügt. 

Einstimmige Annahme bei Enthaltung der Gruppe der PDS und 
Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Es wird auf die Ausführungen in Drucksache 13/9513 verwiesen. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den Gesetzentwurf der Bundesregierung - Drucksache 13/9513 - in 
der aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fas-
sung anzunehmen, 

2. folgende Entschließung zu fassen:  

Mit dem Zehnten Gesetz zur Änderung des Luftverkehrsgeset-
zes vom 23. Juli 1992 ist der Bundesminister für Verkehr ermäch-
tigt worden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren 
Anteile ausschließlich vom Bund gehalten werden, mit der Wahr-
nehmung der in § 27 c LuftVG genannten Aufgaben der Flugsi-
cherung zu beauftragen. Die Bundesregierung gründete in der 
Folge die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, die seit dem 
1. Januar 1993 entsprechend beauftragt ist. 

Eine Bewertung der Leistungen der DFS Deutsche Flugsiche-
rung GmbH zeigt, daß die Ziele der Organisationsprivatisierung 
erreicht werden konnten: Die flugsicherungsbedingten Verspä-
tungen im Luftverkehr sind in Deutschland trotz des um mehr als 
150% gestiegenen Luftverkehrs auf das Niveau der Mitte der 
80er Jahre gesunken. Die Flugsicherungsgebührensätze sind seit 
dem vergangenen Jahr rückläufig. Die DFS Deutsche Flugsiche-
rung GmbH kann unabhängig vom öffentlichen Dienst- und 
Besoldungsrecht sowie ohne die finanziellen Beschränkungen 
durch den Bundeshaushalt flexibel auf die sich ändernden Anfor-
derungen des Luftverkehrs reagieren. 

Dennoch sind weitere Anstrengungen erforderlich, die Flug-
sicherungsgebühren im Interesse insbesondere der deutschen 
Luftverkehrsgesellschaften weiter zu senken. Darüber hinaus ist 
davon auszugehen, daß in der sich aufgrund neuer Technologien 
und institutioneller Entwicklungen ändernden Situation in Euro-
pa ein Wettbewerb zwischen den nationalen Flugsicherungs-
organisationen entwickeln wird, in dem der deutschen Flugsi-
cherung im Interesse des Industriestandortes Deutschland eine 
bedeutende Rolle zukommen muß. Hierzu ist für die DFS Deut-
sche Flugsicherung GmbH ein möglichst flexibler Rahmen zu 
schaffen. Ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Flexibilität 
der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH und zu wirtschaftliche-
rem Handeln könnte eine Beteiligung anderer Gesellschafter 
neben dem Bund an der DFS sein. 

Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert zu prüfen, inwie-
weit die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert werden müs-
sen, so daß neben dem Bund auch andere Gesellschafter Anteile 
an der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH halten können. 

Bonn, den 22. April 1998 

Der Ausschuß für Verkehr 

Dr. Dionys Jobst 

Vorsitzender 

Lothar Ibrügger 

Berichterstatter 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Elften Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes 
- Drucksache 13/9513 - 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Verkehr (15. Ausschuß) 

Entwurf 

Elftes Gesetz 
zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

Das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Januar 1981 (BGBl. I S. 61), 
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefaßt: 

„Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 
Luftverkehr 

1. Unterabschnitt 
Luftfahrzeuge und 
Luftfahrtpersonal 	 §§ 1 bis 5 

2. Unterabschnitt 
Flugplätze 	 §§ 6 bis 19 b 

3. Unterabschnitt 
Luftfahrtunternehmen 
und -veranstaltungen 	§§. 20 bis 24 

4. Unterabschnitt 
Verkehrsvorschriften 	§§ 25 bis 27 

5. Unterabschnitt 
Flughafenkoordinierung, 
Flugsicherung und 
Flugwetterdienst 	 §§ 27 a bis 27 f 

6. Unterabschnitt 
Vorzeitige Besitzeinweisung 
und Enteignung 	 §§ 27 g bis 28 

7. Unterabschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 	§§ 29 bis 32 c 

Zweiter Abschnitt 
Haftpflicht 

1. Unterabschnitt 
Haftung für Personen 
und Sachen, die 
nicht im Luftfahrzeug 
befördert werden 	 §§ 33 bis 43 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Elftes Gesetz 
zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Luftverkehrsgesetzes 

Das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Januar 1981 (BGBl. I S. 61), 
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefaßt: 

„Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 
Luftverkehr 

1. Unterabschnitt 
Luftfahrzeuge und 
Luftfahrtpersonal 	 §§ 1 bis 5 

2. Unterabschnitt 
Flugplätze 	 §§ 6 bis 19c 

3. Unterabschnitt 
Luftfahrtunternehmen 
und -veranstaltungen 	§§  20 bis 24 

4. Unterabschnitt 
Verkehrsvorschriften 	§§ 25 bis 27 

5. Unterabschnitt 
Flughafenkoordinierung, 
Flugsicherung und 
Flugwetterdienst 	 §§  27 a bis 27 f 

6. Unterabschnitt 
Vorzeitige Besitzeinweisung 
und Enteignung 	 §§ 27 g bis 28 

7. Unterabschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 	§§ 29 bis 32c 

Zweiter Abschnitt 
Haftpflicht 

1. Unterabschnitt 
Haftung für Personen 
und Sachen, die 
nicht im Luftfahrzeug 
befördert werden 	 §§ 33 bis 43 
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Entwurf 

2. Unterabschnitt 
Haftung aus dem 
Beförderungsvertrag 	§§ 44 bis 52 

3. Unterabschnitt 
Haftung für 
militärische 
Luftfahrzeuge 	 §§ 53 bis 54 

4. Unterabschnitt 
Gemeinsame 
Vorschriften für 
die Haftpflicht 	 §§ 55 bis 56 

Dritter Abschnitt 
Straf- und Bußgeldvorschriften 	§§ 58 bis 63 

Vierter Abschnitt 
Luftfahrtdateien 	 §§ 64 bis 69". 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Die Benutzung des Luftraums durch 
Luftfahrzeuge ist frei, soweit sie nicht durch 
dieses Gesetz, durch die zu seiner Durchfüh-
rung erlassenen Rechtsvorschriften, durch im 
Inland anwendbares internationales Recht, 
durch Verordnungen des Rates der Euro-
päischen Union und die zu deren Durch-
führung erlassenen Rechtsvorschriften be-
schränkt wird." 

b) Absatz 2 Nr. 11 wird wie folgt gefaßt: 

„ 11. sonstige für die Benutzung des Luft-
raumes bestimmte Geräte, sofern sie in 
Höhen von mehr als dreißig Metern über 
Grund oder Wasser betrieben werden 
können." 

3. Nach § 1 werden die folgenden §§ 1 a bis 1 c ein-
gefügt: 

„§ 1a 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes und die 
zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsvorschriften sind beim Bet rieb 

1. eines in der deutschen Luftfahrzeugrolle ein-
getragenen Luftfahrzeugs oder 

2. eines anderen Luftfahrzeugs, für das die Bun-
desrepublik Deutschland die Verantwortung 
des Eintragungsstaats übernommen hat, oder 

3. eines Luftfahrzeugs, welches in einem ande-
ren Land registriert ist, aber unter einer deut-
schen Genehmigung nach § 20 oder nach 
Maßgabe des Rechts der Europäischen Ge-
meinschaft eingesetzt wird, 

auch außerhalb des Hoheitsgebietes der Bundes-
republik Deutschland anzuwenden, soweit ihr 
materieller Inhalt dem nicht erkennbar entge-
gensteht oder nach völkerrechtlichen Grundsät

-

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

2. Unterabschnitt 
Haftung aus dem 
Beförderungsvertrag 	§§ 44 bis 52 

3. Unterabschnitt 
Haftung für 
militärische 
Luftfahrzeuge 	 §§ 53 bis 54 

4. Unterabschnitt 
Gemeinsame 
Vorschriften für 
die Haftpflicht 	 §§ 55 bis 56 

Dritter Abschnitt 
Straf- und Bußgeldvorschriften 	§§ 58 bis 63 

Vierter Abschnitt 
Luftfahrtdateien 	 §§ 64 bis 70 

Fünfter Abschnitt 
Übergangsregelungen 	§ 71". 

2. unverändert 

3. unverändert 



Drucksache 13/10530 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Entwurf 

zen die Befolgung ausländischer Rechtsvorschrif-
ten vorgeht. 

(2) Soweit ausländisches Recht in Übereinstim-
mung mit völkerrechtlichen Grundsätzen extra-
territoriale Wirkung beansprucht und sich auf 
Gegenstände bezieht, die von den Vorschriften 
nach § 1 Abs. 1 geregelt sind oder in einer sonsti-
gen Beziehung zur Luftfahrt stehen, findet es im 
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
nur insoweit Anwendung, als es deutschem 
Recht nicht entgegensteht. 

§ 1b 

(1) Wird ein Luftfahrzeug im Sinne des § 1 a 
Abs. 1 außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes betrieben, so sind interna tional ver-
bindliche Luftverkehrsregeln und Betriebsvor-
schriften im Sinne des Artikels 37 Abs. 2 Buch-
stabe c und des Artikels 38 des Abkommens vom 
7. Dezember 1944 über die Internationale Zivil-
luftfahrt (BGBl. 1956 II S. 411) zu beachten und 
zu befolgen, soweit sie dort  gelten. 

(2) Bekanntgewordene und im Ausland nicht 
geahndete Verstöße werden von den zuständi-
gen Behörden in der Bundesrepublik Deutsch-
land verfolgt und geahndet, als ob sie im Inland 
begangen worden wären. Die Ahndung erfolgt 
entsprechend der Umsetzung der in Absatz 1 ge-
nannten Regeln und Vorschriften durch deut-
sches Recht. 

§1c 

Die Berechtigung zum Verkehr im Luftraum 
der Bundesrepublik Deutschland haben nach 
Maßgabe des § 1 Abs. 1 

1. Luftfahrzeuge, die in der deutschen Luftfahr-
zeugrolle oder im Luftsportgeräteverzeichnis 
eingetragen sind, 

2. Luftfahrzeuge mit Eintragungszeichen der 
Bundeswehr, 

3. Luftfahrzeuge, die einer Verkehrszulassung in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht bedür-
fen, 

4. Luftfahrzeuge, die in Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union oder in anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum in einem Register 
eingetragen sind, auf Grund des Rechts der 
Europäischen Gemeinschaft oder des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, 

5. Luftfahrzeuge, die außerhalb der Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder der an

-deren Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum in einem 
Register eingetragen sind, auf Grund zwi-
schenstaatlicher Vereinbarung, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 
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Entwurf 

6. Luftfahrzeuge, denen durch ausdrückliche 
Einflugerlaubnis nach § 2 Abs. 7 die Benut-
zung des deutschen Luftraumes gestattet ist." 

4. § 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 3 

(1) Luftfahrzeuge werden vorbehaltlich abwei-
chender Verordnungen des Rates der Euro-
päischen Union in die deutsche Luftfahrzeugrolle 
nur eingetragen, wenn 

1. sie in einem ausländischen staatlichen Luft-
fahrzeugregister nicht eingetragen sind und 
im ausschließlichen Eigentum deutscher 
Staatsangehöriger stehen; juristische Perso-
nen und Gesellschaften des Handelsrechts mit 
Sitz im Inland werden deutschen Staatsange-
hörigen gleichgestellt, wenn der überwie-
gende Teil ihres Vermögens oder Kapitals so-
wie die tatsächliche Kontrolle darüber deut-
schen Staatsangehörigen zusteht und die Mehr-
heit der Vertretungsberechtigten oder persön-
lich haftenden Personen deutsche Staatsange-
hörige sind; 

2. ein Recht eines deutschen Staatsangehörigen, 
an  einem Luftfahrzeug Eigentum durch Kauf 
zu erwerben, oder ein Recht zum Besitz auf 
Grund eines für einen Zeitraum von minde-
stens sechs Monaten abgeschlossenen Miet-
vertrages oder eines dem Mietvertrag ähn-
lichen Rechtsverhältnisses besteht. 

Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union sowie der anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum stehen deutschen Staatsangehö-
rigen gleich. 

(2) Die für die Verkehrszulassung zuständige 
Stelle kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen, 
wenn besondere Umstände vorliegen. " 

5. Der Punkt am Ende von § 4 Abs. 1 Nr. 4 wird 
durch das Wort  „und" ersetzt und folgende Num-
mer 5 angefügt: 

„5. dem Bewerber nicht bereits eine Erlaubnis 
gleicher Art  und gleichen Umfangs nach 
Maßgabe dieser Vorschrift erteilt worden 
ist." 

6. In § 5 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „mit dem 
Ziel des Erwerbs der Erlaubnis" gestrichen. 

7. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „und 
Landesplanung" gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„§ 4 Abs. 1 bis 4 und § 5 des Raumordnungs-
gesetzes bleiben unberührt." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 
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c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 

„(5) Für das Genehmigungsverfahren gel-
ten § 10 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 bis 3 sowie § 74 
Abs. 4 und 5 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes über die Bekanntgabe entsprechend." 

8. § 9 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Entscheidun-
gen des Bundesministeriums für Verkehr nach 
§ 27 d Abs. 1 und 4 und Entscheidungen der Bau-
genehmigungsbehörden auf Grund des Bau-
rechts." 

9. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Planfeststellungsbehörde ist die von der 
Landesregierung bestimmte Behörde des Lan-
des, in dem das Gelände liegt. Erstreckt sich 
das Gelände auf mehrere Länder, so trifft die 
Bestimmung nach Satz 1 die Landesregierung 
des Landes, in dem der überwiegende Teil des 
Geländes liegt. Die Planfeststellungsbehörde 
stellt den Plan fest, erteilt die Plangenehmi-
gung nach § 8 Abs. 2 und trifft die Entschei-
dungen nach § 8 Abs. 3. Erstreckt sich das Ge-
lände auf mehrere Länder, bedürfen Entschei-
dungen nach Satz 3 der Zustimmung der Luft-
fahrtbehörden der beteiligten Länder; eine 
ohne diese Zustimmung getroffene Entschei-
dung ist nichtig." 

b) In Absatz 2 Nr. 3 wird nach Satz 2 folgender 
Satz eingefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die Äuße-
rungen der nach § 29 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes anerkannten Verbände sowie 
der Kommission nach § 32 b."  

c) In Absatz 6 werden die bisherigen Sätze 1 
und 2 durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Die Anfechtungsklage gegen einen Planfest-
stellungsbeschluß oder eine Plangenehmi-
gung für den Bau oder die Änderung von 
Flughäfen oder Landeplätzen mit beschränk-
tem Bauschutzbereich hat keine aufschie-
bende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung der Anfech-
tungsklage gegen einen Planfeststellungsbe-
schluß oder eine Plangenehmigung nach § 80 
Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
kann nur innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung des Planfeststellungsbeschlusses oder 
der Plangenehmigung gestellt und begründet 
werden. § 58 der Verwaltungsgerichtsordnung 
gilt entsprechend. " 

10. § 11 Satz 2 wird aufgehoben.  

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

8. unverändert 

§ 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Planfeststellungsbehörde ist die von der 
Landesregierung bestimmte Behörde des Lan-
des, in dem das Gelände liegt. Erstreckt sich 
das Gelände auf mehrere Länder, so trifft die 
Bestimmung nach Satz 1 die Landesregierung 
des Landes, in dem der überwiegende Teil des 
Geländes liegt. Die Planfeststellungsbehörde 
stellt den Plan fest, erteilt die Plangenehmi

-

gung nach § 8 Abs. 2 und trifft die Entschei-
dungen nach § 8 Abs. 3." 

b) unverändert 

c) unverändert 

10. unverändert 
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11. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Sehen landesrechtliche Bestimmungen für 
die Errichtung von Bauwerken nach Satz 1 die 
Einholung einer Baugenehmigung nicht vor, 
bedarf die Errichtung dieser Bauwerke der 
Genehmigung der Luftfahrtbehörde unter 
ausschließlich luftverkehrssicherheitlichen Er-
wägungen. " 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Satz 2 
und 3" durch die Angabe „Satz 2 bis 4" er-
setzt. 

12. § 14 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Das gleiche gilt für Anlagen von mehr als 
30 Meter Höhe auf natürlichen oder künstlichen 
Bodenerhebungen, sofern die Spitze dieser An-
lage um mehr als 100 Meter die Höhe der höch-
sten Bodenerhebung im Umkreis von 1,6 Kilo 
meter Halbmesser um die für die Anlage vorge-
sehene Bodenerhebung überragt. Im Umkreis 
von 10 Kilometer Halbmesser um einen Flug-
hafenbezugspunkt gilt als Höhe der höchsten Bo-
denerhebung die Höhe des Flughafenbezugs-
punktes. " 

13. In § 16a Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „der für 
die Flugsicherung zuständigen Stelle" durch die 
Wörter „der zuständigen Stelle" sowie die Wörter 
„Sicherung des Luftverkehrs" durch die Wörter 
„Sicherheit des Luftverkehrs" ersetzt. 

14. § 19 Abs. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Die Entschädigung ist in den Fällen der 
§§ 12 und 17 von dem Flugplatzunternehmer zu 
zahlen. In den Fällen des § 18a und soweit die 
bezeichneten Maßnahmen Grundstücke oder an

-dere Sachen außerhalb der Bauschutzbereiche 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

11. unverändert 

12. unverändert 

13. unverändert 

13a. Nach § 18 a wird folgender § 18 b eingefügt: 

„§ 18b 

(1) Bauwerke dürfen in den Bereichen, die für 
die Einrichtung und Überwachung von Verfah-
ren für Flüge nach Instrumentenflugregeln aus 
Gründen der Hindernisfreiheit zu bewerten 
sind, nur errichtet werden, wenn die zuständige 
Luftfahrtbehörde zuvor über das Vorhaben in-
formiert wurde. 

(2) Die für die Flugsicherung zuständige Stelle 
unterrichtet die obersten Luftfahrtbehörden der 
Länder über die Bereiche, die für die Einrich-
tung und Überwachung von Verfahren für Flüge 
nach Instrumentenflugregeln aus Gründen der 
Hindernisfreiheit zu bewe rten sind. Die ober-
sten Luftfahrtbehörden der Länder unterrichten 
die für die Flugsicherung zuständige Stelle über 
Bauwerke, welche in diesem Bereich errichtet 
werden sollen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für 
die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 genannten Gegen-
stände." 

14. unverändert 
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der §§ 12 und 17 betreffen, ist die Entschädi-
gung, wenn es sich um Maßnahmen der Flugsi-
cherung handelt, die sich nicht auf den Sta rt

- und Landevorgang beziehen, von der für die 
Flugsicherung zuständigen Stelle, im übrigen 
von dem jeweiligen Flugplatzunternehmer zu lei-
sten. In den Fällen des § 16a ist die Entschädi-
gung von demjenigen zu leisten, der ein Inter-
esse an  der Kennzeichnung geltend macht. " 

15. § 19b Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 27 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3" durch die Angabe „ § 27 
Abs. 4 Satz 1" ersetzt. 

b) Nach Satz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Unternehmer von Verkehrsflughäfen sind 
verpflichtet, die im zugelassenen Luftsicher-
heitsplan dargestellten Sicherungsmaßnah-
men durchzuführen." 

16. § 20 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 20 

(1) Juristische oder natürliche Personen sowie 
Personenhandelsgesellschaften bedürfen für 

1. gewerbsmäßige Rundflüge in Luftfahrzeugen, 
mit denen eine Beförderung nicht zwischen 
verschiedenen Punkten verbunden ist, 

2. die gewerbsmäßige Beförderung von Perso-
nen und Sachen mit Ballonen 

einer Betriebsgenehmigung (Luftfahrtunterneh-
men). Der Genehmigungspflicht unterliegt auch 
die nichtgewerbsmäßige Beförderung von Flug-
gästen, Post und/oder Fracht in Luftfahrzeugen 
gegen Entgelt; ausgenommen hiervon sind Flüge 
zum Absetzen von Fallschirmspringern und mit 
Luftfahrzeugen, die für höchstens vier Personen 
zugelassen sind. Die gewerbsmäßige Verwen-
dung von Luftsportgeräten, ausgenommen in 
Flugschulen zur Ausbildung von Luftfahrern, ist 
nicht zulässig. 

(2) Die Genehmigung kann mit Nebenbestim-
mungen versehen werden. Die Genehmigung ist 
zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung gefährdet werden kann, insbesondere 
wenn der Antragsteller oder andere für die Beför-
derung verantwortliche Personen nicht zuverläs-
sig sind. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 
die für den sicheren Luftverkehrsbetrieb erfor-
derlichen finanziellen Mittel oder entsprechende 
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15. § 19b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) unverändert 

bb) unverändert 

b) Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

„Zur Feststellung der Selbstkosten im Sinne 
dieses Gesetzes finden die Vorschriften des 
Preisrechts bei öffentlichen Aufträgen ent-
sprechende Anwendung. Unterschreitet der 
Marktpreis die Selbstkosten, ist der Markt-
preis maßgeblich." 

16. § 20 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 20 

(1) Juristische oder natürliche Personen sowie 
Personenhandelsgesellschaften bedürfen für 

1. gewerbsmäßige Rundflüge in Luftfahrzeugen, 
mit denen eine Beförderung nicht zwischen 
verschiedenen Punkten verbunden ist, 

2. die gewerbsmäßige Beförderung von Perso-
nen und Sachen mit Ballonen 

einer Betriebsgenehmigung (Luftfahrtunterneh-
men). Der Genehmigungspflicht unterliegt auch 
die nichtgewerbsmäßige Beförderung von Flug-
gästen, Post und/oder Fracht mit Luftfahrzeugen 
gegen Entgelt; ausgenommen hiervon sind Flüge 
zum Absetzen von Fallschirmspringern und mit 
Luftfahrzeugen, die für höchstens vier Personen 
zugelassen sind. Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 gelten 
nicht für Luftsportgeräte. 

(2) unverändert 
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(3) unverändert 

(4) unverändert 

17. unverändert 

18. unverändert 

Entwurf 

Sicherheiten nicht nachgewiesen werden. Die 
Genehmigung kann versagt werden, wenn Luft-
fahrzeuge verwendet werden sollen, die nicht in 
der deutschen Luftfahrzeugrolle eingetragen 
sind oder nicht im ausschließlichen Eigentum des 
Antragstellers stehen. Der deutschen Luftfahr-
zeugrolle gleichgestellt sind die Eintragungsregi-
ster der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder der anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum. 

(3) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn 
die Voraussetzungen für ihre Erteilung nachträg-
lich nicht nur vorübergehend entfallen sind. Die 
Genehmigung kann widerrufen werden, wenn 
die erteilten Auflagen nicht eingehalten werden. 
Sie ist zurückzunehmen, wenn die Voraussetzun-
gen für ihre Erteilung nicht vorgelegen haben. 
Das Ruhen der Genehmigung auf Zeit kann an-
geordnet werden, wenn dies ausreicht, um die Si-
cherheit und Ordnung des Luftverkehrs aufrecht-
zuerhalten. Die Genehmigung erlischt, wenn von 
ihr länger als sechs Monate kein Gebrauch ge-
macht worden ist. 

(4) Für die Erteilung der Betriebsgenehmigung 
für die Beförderung von Fluggästen, Post und/ 
oder Fracht durch Unternehmen im gewerbli-
chen Flugverkehr nach Maßgabe des Rechts der 
Europäischen Union gelten die Absätze 2 und 3 
entsprechend." 

17. § 20a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „§ 19b Abs. 1 
bis 3" durch die Angabe „§ 19 b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird der Punkt am Ende durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz 
angefügt: 

„die Genehmigungsbehörde kann Ausnah-
men von der Vorlagepflicht zulassen. " 

c) Nach Satz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Luftfahrtunternehmen sind verpflichtet, 
die im zugelassenen Luftsicherheitsplan dar-
gestellten Sicherungsmaßnahmen durchzu-
führen. " 

18. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

„Für die Beförderung von Post und/oder Fracht 
kann die Genehmigungsbehörde Luftfahrtun-
ternehmen vom Erfordernis der Genehmigung 
von Flugplänen, Beförderungsentgelten oder 
Beförderungsbedingungen befreien. Das glei-
che gilt für die Beförderung von Personen, 
wenn und soweit sich dies aus einer für die 
Bundesrepublik Deutschland verbindlichen 
völkerrechtlichen Vereinbarung ergibt. " 
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19. unverändert 

20. unverändert 

21. unverändert 

Entwurf 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(5) Soweit das Recht der Europäischen Ge-
meinschaft nicht entgegensteht, gelten für die 
Erteilung der Streckengenehmigung zur Aus-
übung von Verkehrsrechten zur gewerbsmä-
ßigen Beförderung von Fluggästen, Post und/ 
oder Fracht durch Luftfahrtunternehmen auf 
Strecken in der Europäischen Union die Ab-
sätze 1 bis 4 entsprechend." 

19. In § 21a wird die Angabe „Satz 2 bis 6" durch 
die Angabe „Satz 2 bis 8" ersetzt. 

20. In § 23 a werden die Wörter „die ihren Hauptsitz 
nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes ha-
ben" durch die Wörter „die ihren Hauptsitz au-
ßerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sowie der Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
haben" ersetzt. 

21. Nach § 23 a wird folgender § 23 b eingefügt: 

„§ 23b 

(1) Soweit dies zur vorherigen Prüfung und zur 
ständigen Kontrolle der Einhaltung der Geneh-
migungsvoraussetzungen erforderlich ist, kann 
die Genehmigungsbehörde 

1. Ermittlungen anstellen, auch Einsicht in die 
Bücher und Geschäftspapiere einschließlich 
der Unterlagen über den Einsatz von Luftfahr-
zeugen nehmen, und zwar bei 

a) Haltern von Luftfahrzeugen anläßlich ge-
werblicher Beförderung, 

b) allen an der Beförderung Beteiligten, 

c) den Beteiligten an Verträgen über gewerb-
liche Beförderungen und 

d) den Betreibern von Platzreservierungs-
systemen; 

2. von den in Nummer 1 genannten Beteiligten 
und den in deren Geschäftsbereichen tätigen 
Personen Auskunft über alle Tatsachen ver-
langen, die für die Durchführung der Prüfung 
und der Kontrolle von Bedeutung sind. Der 
um Auskunft Ersuchte kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichne-
ten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde; 

3. den Start  von Luftfahrzeugen so lange unter-
sagen, bis sie ihre Kontrollen beendet hat. 

(2) Die Inhaber der Genehmigungen oder ihre 
Vertreter, bei juristischen Personen, Gesellschaf-
ten und nichtrechtsfähigen Vereinen die nach 
Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen 
Personen, sind verpflichtet, die verlangten Aus-
künfte zu erteilen, die geschäftlichen Unterlagen 
vorzulegen und die Prüfung dieser geschäft- 
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lichen Unterlagen sowie das Betreten von Ge-
schäftsräumen und -grundstücken zu dulden. " 

22. § 25 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Für Starts und Landungen von nicht motor-
getriebenen Luftsportgeräten tritt an die Stelle 
der Erlaubnis der Luftfahrtbehörde die Er-
laubnis des Beauftragten nach § 31 c. " 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3, wobei das 
Wort  „Sie" durch das Wort  „Luftfahrzeuge" 
ersetzt wird. 

c) In Satz 4 wird die Angabe „Satz 1 oder 2" 
durch die Angabe „Satz 1, 2 oder 3" ersetzt. 

23. § 27 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 27 

(1) Die Beförderung von Stoffen und Gegen-
ständen, die durch Rechtsverordnung als gefähr-
liche Güter bestimmt sind, insbesondere Gift-
gase, Kernbrennstoffe und andere radioaktive 
Stoffe, mit Luftfahrzeugen bedarf der Erlaubnis. 
Die Erlaubnis kann allgemein oder im Einzelfall 
erteilt werden; sie kann mit Nebenbestimmun-
gen verbunden werden. Im übrigen bleiben die 
für die Beförderung von Giftgasen, Kernbrenn-
stoffen oder anderen radioaktiven Stoffen gelten-
den Vorschriften unberüh rt . 

(2) Das Mitführen im Handgepäck oder An-
sichtragen von Stoffen und Gegenständen nach 
Absatz 1 Satz 1 in Luftfahrzeugen bedarf der 
Erlaubnis. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
Eine Erlaubnis in bezug auf Kernbrennstoffe darf 
nicht erteilt werden. 

(3) Der Betrieb von elektronischen Geräten, die 
nicht als Luftfahrtgerät zugelassen sind und Stö-
rungen der Bordelektronik verursachen können, 
ist in Luftfahrzeugen nicht zulässig. Ausnahmen 
können durch Rechtsverordnung nach § 32 
Abs. 1 Nr. 7 a zugelassen werden, wenn und 
soweit für den Bet rieb von elektronischen Gerä-
ten ein besonderes Bedürfnis besteht und dies 
mit dem Schutz der Sicherheit des Luftverkehrs 
vereinbar ist; in der Rechtsverordnung kann auch 
bestimmt werden, daß der verantwortliche Luft-
fahrzeugführer oder der Luftfahrzeughalter all-
gemein oder für den Einzelfall Ausnahmen zulas-
sen kann. 

(4) Das Mitführen im Handgepäck oder An-
sichtragen von 

1. Schuß-, Hieb- und Stoßwaffen sowie Sprüh-
geräten, die zu Angriffs- oder Verteidigungs-
zwecken verwendet werden können, 

2. Munition und explosionsgefährlichen Stoffen,  

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

22. § 25 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Für Starts und Landungen von nicht motor-
getriebenen Luftsportgeräten tritt an die Stelle 
der Erlaubnis der Luftfahrtbehörde die Er-
laubnis des Beauftragten nach § 31 c; dieser 
hat die Zustimmung der Luftfahrtbehörde 
einzuholen, wenn das Außenlandegelände 
weniger als 5 Kilometer von einem Flugplatz 
entfernt ist. " 

b) unverändert 

c) unverändert 

23. unverändert 
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3. Gegenständen, die ihrer äußeren Form oder 
ihrer Kennzeichnung nach den Anschein von 
Waffen, Munition oder explosionsgefährlichen 
Stoffen erwecken, 

in Luftfahrzeugen und in nicht allgemein zu-
gänglichen Bereichen auf Flugplätzen ist nicht 
zulässig. Das Bundesministerium für Verkehr 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium des Innern allgemein oder im Einzelfall 
Ausnahmen von den in den Nummern 1 bis 3 
geregelten Fällen zulassen, soweit ein Bedürfnis 
besteht und die nach anderen Rechtsvorschriften 
erforderliche Erlaubnis zum Mitführen dieser 
Gegenstände vorliegt. " 

24. Die Überschrift des 5. Unterabschnitts des Ersten 
Abschnitts wird wie folgt gefaßt: 

„5. Unterabschnitt 
Flughafenkoordinierung, Flugsicherung 

und Flugwetterdienst". 

25. Die §§ 27 a und 27 b werden wie folgt gefaßt: 

„§ 27 a 

(1) Die Flughafenkoordinierung wird nach 
Maßgabe des Rechts der Europäischen Gemein-
schaft vorgenommen. 

(2) Für Zwecke der Ermittlung der Flughafen-
kapazität ist das Bundesministerium für Verkehr 
die für den Flughafen zuständige Behörde. Es 
bestimmt bei zu vollständig koordiniert erklärten 
Verkehrsflughäfen im Einvernehmen mit der 
obersten Luftfahrtbehörde des L andes und nach 
Anhörung der für die Flugsicherung zuständigen 
Stelle, des betreffenden Flugplatzunternehmers 
und der Luftfahrtunternehmen, die den Flugplatz 
regelmäßig benutzen, die Anzahl der im voraus 
planbaren Zeitnischen (Koordinierungseckwert). 

§ 27b 

Von den Verfahren der Zeitnischenzuweisung 
kann aus Gründen der öffentlichen Interessen, 
insbesondere der hoheitlichen Interessen, der 
öffentlichen Verkehrsinteressen oder der Ver-
pflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen 
abgewichen werden. " 

26. Nach § 27 d werden die folgenden §§ 27 e und 
27 f eingefügt: 

„§ 27e 

(1) Der Flugwetterdienst dient der meteorologi-
schen Sicherung des Luftverkehrs. Die Erfüllung 
dieser Aufgabe obliegt dem Deutschen Wetter-
dienst oder anderen damit ausdrücklich beauf-
tragten Stellen (§ 27f Abs. 5). 

(2) Der Flugwetterdienst umfaßt insbesondere 
folgende Aufgaben: 

1. die Flugwetterberatungs- und -betriebsdienste, 
zu denen gehören 

a) die Wetterüberwachung, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

24. unverändert 

25. unverändert 

26. unverändert 
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b) die Erstellung standardisierter Vorhersa-
gen nach internationalen und nationalen 
Vorgaben, 

c) die Flugwetterberatung, 

d) die Erstellung und Verbreitung von War-
nungen vor Wettererscheinungen mit Aus-
wirkungen auf den An- und Abflug- sowie 
den Rollverkehr und vor fluggefährdenden 
Wetterereignissen auf der Strecke, 

e) die Ausgabe standardisierter Flugwetter-
beratungsunterlagen in alphanumerischer 
und grafischer Form; 

2. die erforderlichen technischen Einrichtungen 
und Dienste, zu denen gehören 

a) die Beschaffung, der Einbau und die Ab-
nahme der meteorologischen Meßanlagen 
und der Datenerfassungs- und -verbrei-
tungsanlagen sowie der fachtechnischen 
Systeme, 

b) der Betrieb, die Instandhaltung und die 
Überwachung der meteorologischen Meß-
anlagen und Übertragungssysteme, 

c) die Entwicklung und Pflege der Anwen-
dungsprogramme in der elektronischen 
Datenverarbeitung für den Flugwetter-
dienst; 

3. die Planung und Erprobung von Verfahren 
und Einrichtungen für den Flugwetterdienst; 

4. die Sammlung und die Bereitstellung von 
flugklimatologischen Daten und Statistiken. 

§ 27 f 

(1) Flugwetterbetriebsdienste und die dazu 
erforderlichen Einrichtungen werden an  den 
Flugplätzen vorgehalten, bei denen das Bundes-
ministerium für Verkehr einen Bedarf aus Grün-
den der Sicherheit und aus verkehrspolitischen 
Interessen anerkennt. 

(2) Die Flugplatzunternehmer sind auf Verlan-
gen des Deutschen Wetterdienstes im erforder-
lichen Umfang verpflichtet, 

1. die baulichen und räumlichen Voraussetzun-
gen für Zwecke des Flugwetterbetriebsdien-
stes und die erforderlichen technischen Ein-
richtungen zu schaffen und zu erhalten, die 
hierfür benötigten Grundstücke zur Verfü-
gung zu stellen und die Verlegung und 
Instandhaltung von Kabelverbindungen auf 
ihren Grundstücken zu dulden, 

2. dem Flugwetterdienstpersonal die Mitbenut-
zung der an  den Flugplätzen bestehenden 
Infrastruktur zu ermöglichen, 

3. die von ihnen überlassenen Bauten und 
Räume mit Energie und Wasser zu versorgen, 
sie zu heizen und zu klimatisieren, sonstige 
Versorgungsleistungen zu erbringen und die 
notwendige Entsorgung sicherzustellen. 
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(3) Die sich aus der Erfüllung der Pflichten 
nach Absatz 2 ergebenden Selbstkosten werden 
den Flugplatzunternehmern vom Deutschen 
Wetterdienst erstattet. 

(4) Wird für einen Flugplatz ein Bedarf nach 
Absatz 1 vom Bundesministerium für Verkehr 
nicht anerkannt, können auf diesem Flugplatz 
auf Antrag und zu Lasten des Flugplatzunterneh-
mers, oder wenn auf andere Weise die volle 
Deckung der Kosten ohne Inanspruchnahme des 
Bundes sichergestellt ist, Flugwetterbetriebs-
dienste und die erforderlichen technischen Ein-
richtungen im erforderlichen Umfang vorgehal-
ten werden. Dies gilt jedoch nur, wenn die ört-
lichen Voraussetzungen erfüllt und andere 
Belange des Flugwetterbetriebsdienstes nicht 
beeinträchtigt werden. Über den Antrag ent-
scheidet das Bundesministerium für Verkehr. 
Absatz 2 ist anzuwenden. 

(5) Wenn das Bundesministerium für Verkehr 
einen Bedarf im Sinne des Absatzes 1 anerkennt, 
ist der Deutsche Wetterdienst verpflichtet, Flug-
wetterbetriebsdienste und die erforderlichen tech-
nischen Einrichtungen im erforderlichen Umfang 
auf dem entsprechenden Flugplatz vorzuhalten. 
Das gleiche gilt im Falle des Absatzes 4, soweit 
nicht das Bundesministerium für Verkehr ge-
eignete natürliche Personen mit der Wahrneh-
mung bestimmter Aufgaben nach § 27 e Abs. 2 
Nr. 1 und 2 beauftragt; diese Beauftragten unter-
stehen der Fachaufsicht des Deutschen Wetter-
dienstes." 

27. Der bisherige § 27 e wird § 27 g. 

28. Dem § 29 werden die folgenden Absätze 4 und 5 
angefügt: 

„(4) Die für die Aufgaben der Aufsicht über 
Luftfahrtunternehmen und der Luftaufsicht auf 
Flugplätzen zuständigen Vertreter der Luftfahrt-
behörden sind berechtigt, Luftfahrzeuge zu be-
treten und sie und ihren Inhalt im Hinblick auf 
die in Absatz 1 Satz 1 genannten Ziele ohne 
unbillige Verzögerung zu untersuchen. Sie dür-
fen die an  Bord mitzuführenden Urkunden und 
Ausweise der Besatzung prüfen. Absatz 2 bleibt 
unberührt. Wird das Betreten, die Untersuchung 
oder die Prüfung nach Satz 1 oder 2 von der Be-
satzung eines Luftfahrzeugs nicht zugelassen, 
kann ein Startverbot verhängt werden; dasselbe 
gilt, wenn und solange triftige Gründe zu Zwei-
feln an  der Verkehrssicherheit des untersuchten 
Luftfahrzeugs oder an der Tauglichkeit der 
Besatzung Anlaß geben. 

(5) Für die Aufzeichnung des Flugfunkver-
kehrs auf Magnettonbänder gilt § 27 c Abs. 3 ent-
sprechend." 
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27.unverändert 

29. Dem § 29 werden die folgenden Absätze 4 und 5 
angefügt: 

„(4) Die für die Aufgaben der Aufsicht über 
Luftfahrtunternehmen und der Luftaufsicht auf 
Flugplätzen zuständigen Vertreter der Luftfahrt-
behörden sind berechtigt, Luftfahrzeuge zu be-
treten und sie und ihren Inhalt im Hinblick auf 
die in Absatz 1 Satz 1 genannten Ziele ohne 
unbillige Verzögerung zu untersuchen. Sie dür-
fen die an  Bord mitzuführenden Urkunden und 
Ausweise der Besatzung prüfen. Absatz 2 bleibt 
unberührt. Wird das Betreten, die Untersuchung 
oder die Prüfung nach Satz 1 oder 2 von der Be-
satzung eines Luftfahrzeugs nicht zugelassen, 
kann ein Startverbot verhängt werden; dasselbe 
gilt, wenn und solange triftige Gründe zu Zwei-
feln an  der Verkehrssicherheit des untersuchten 
Luftfahrzeugs oder an der Tauglichkeit der 
Besatzung Anlaß geben. Der Flugplatzunterneh-
mer ist verpflichtet, das Betreten des Flugplatzes 
durch Vertreter der Luftfahrtbehörden zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben zu dulden. 

(5) unverändert 
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29. In § 29b Abs. 1 Satz 1 wird das Wo rt  „Flugplatz-
halter" durch das Wort  „Flugplatzunternehmer" 
ersetzt. 

30. § 29c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 wird die Angabe 
„ § 27 Abs. 1" jeweils durch die Angabe „§ 27 
Abs. 4 Satz 1" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „Die Luftfahrt-
behörden können Gegenstände" durch die 
Wörter „Die Luftfahrtbehörden können Post-
sendungen und sonstige Gegenstände" und 
die Angabe „§ 27 Abs. 1" durch die Angabe 
„§ 27 Abs. 4 Satz 1" ersetzt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

28a. In § 29 a Satz 1 werden die Wörter „gegen Ver-
gütung seiner Selbstkosten" durch das Wort 
„kostenfrei" ersetzt. 

29. unverändert 

30. unverändert 

30a. § 29 d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Die Luftfahrtbehörden entscheiden, 
welchen Personen die Berechtigung zum Zu-
gang zu den nicht allgemein zugänglichen 
oder sicherheitsempfindlichen Bereichen 
und Anlagen gemäß § 19b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
und § 20 a Abs. 1 Nr. 2 erteilt werden kann 
oder zu entziehen ist." 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Sofern im Falle von Satz 1 Nr. 2 Flugplatz-
oder Luftfahrtunternehmen sich zur Wahr-
nehmung ihrer  Aufgaben Personen anderer 
Unternehmen bedienen, sind diese dem eige-
nen Personal gleichgestellt." 

c) Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

„Der Betroffene ist verpflichtet, wahrheitsge-
mäße Angaben zu machen und ihm nachträg-
lich bekanntwerdende, für die Überprüfung 
nach Absatz 2 bedeutsame Tatsachen unver-
züglich anzuzeigen. Er kann Angaben ver-
weigern, die für ihn oder einen nahen Ange-
hörigen im Sinne von § 52 Abs. 1 der Straf-
prozeßordnung oder den Lebenspartner die 
Gefahr strafrechtlicher oder disziplinarischer 
Verfolgung, der Entlassung oder Kündigung 
begründen könnte. Über das Verweigerungs-
recht ist der Betroffene zu belehren." 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Die Luftfahrtbehörden dürfen die für 
den Zweck der Überprüfung erhobenen In-
formationen nicht für andere Zwecke ver-
wenden. Sie haben den Flugplatz- und den 
Luftfahrtunternehmen das Ergebnis der 
Überprüfung und, soweit die Kenntnis weite-
rer Informationen für die Durchführung ei-
nes gerichtlichen Verfahrens im Zusammen-
hang mit der Überprüfung erforderlich ist, 
auch die weiteren Informationen zu übermit-
teln. § 161 der Strafprozeßordnung bleibt un-
berührt." 
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31. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Ver-
kehr" gestrichen und die Angabe „§ 2 Abs. 7 
und § 27 Abs. 1" durch die Angabe „§ 2 
Abs. 7 und § 27" ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„§ 4 Abs. 1 bis 4 und § 5 des Raumordnungs-
gesetzes bleiben unberüh rt . " 

32. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„nach diesem Gesetz" die Wörter „und den 
Verordnungen der Europäischen Gemein-
schaft" eingefügt. 

b) Absatz 2.wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. die Erteilung der Erlaubnis für Pri-
vatflugzeugführer, nichtberufsmäßige 
Führer von Drehflüglern, Motorsegler

-

führer, Segelflugzeugführer, Freibal-
lonführer, Steuerer von verkehrszulas-
sungspflichtigen Flugmodellen und 
sonstigem verkehrszulassungspflichti-
gen Luftfahrtgerät ohne Luftsportge-
rät (§ 4) sowie der Berechtigungen 
nach der Verordnung über Luftfahrt

-

personal an diese Personen; ausge

-

nommen hiervon bleiben die Erlaub-
nisse, die zugleich mit der Instrumen-
tenflugberechtigung erteilt oder die 
nachträglich um die Instrumenten-
flugberechtigung erweitert werden, " . 

bb) Nummer 11 wird wie folgt gefaßt: 

„11. die Genehmigungen nach § 20 
Abs. 1 sowie die Genehmigungen 
nach § 20 Abs. 4 und § 21 Abs. 5 für 
Luftfahrtunternehmen, deren Luft-
fahrzeuge ausschließlich nach Sicht-
flugregeln betrieben werden. Auf 
Antrag eines Landes kann der Bund 
diese Aufgaben in bundeseigener 
Verwaltung ausführen. In diesem 
Fall  werden die Aufgaben vom Bun-
desministerium für Verkehr oder 
einer anderen von ihm bestimmten 
Stelle wahrgenommen;". 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz ange-
fügt 

„(5) Wird auf der Grundlage von Absatz 1 
ein Ausweis ausgestellt, ist der Ausweisinha-
ber verpflichtet, ihn nach Ablauf des Berech-
tigungszeitraums sowie auf Verlangen zu-
rückzugeben und der Ausgabestelle einen 
Verlust unverzüglich anzuzeigen. Der Aus- 
weisinhaber darf den Ausweis keinem Drit-
ten überlassen." 

31. unverändert 

32. unverändert 

a) unverändert 

b) unverändert 



Deutscher Bundestag - 13.Wahlperiode 	Drucksache 13/10530 

Entwurf 

cc) Nummer 14 wird gestrichen. 

dd) In Nummer 15 wird die Angabe „Abs. 4" 
durch die Angabe „Abs. 2" ersetzt. 

ee) In Nummer 16 Buchstabe g wird das Wo rt 
 „und" durch ein Komma ersetzt und nach 

dem Wort  „Sicherheitsmindestabständen" 
das Wort  „Mindesthöhen" eingefügt. 

ff) In Nummer 18 wird das Wort  „Flugplan-
koordinierung" durch das Wo rt  „Flug-
hafenkoordinierung" ersetzt. 

c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

33. § 31a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 31a 

Das Bundesministerium für Verkehr wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates natürliche oder juristische 
Personen des privaten Rechts mit der Wahrneh-
mung der Flughafenkoordinierung nach Maß-
gabe des Rechts der Europäischen Gemeinschaft 
zu beauftragen (Flughafenkoordinator)." 

34. In § 31b Abs. 4 Satz 3 werden nach dem Wort 
 „Flugsicherungsunternehmens" die Wörter „so-

wie des Luftfahrt-Bundesamts im Aufgaben-
bereich der Flugsicherung" eingefügt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Die Genehmigung von Luftfahrtunter-
nehmen nach Absatz 2 Nr. 11 wird auf Grund 
einer Prüfung des technischen und betriebli-
chen Zustandes des Unternehmens durch das 
Luftfahrt-Bundesamt erteilt, wenn die Geneh-
migungsbehörde dies im besonders gelager-
ten Einzelfall für erforderlich halt." 

33. unverändert 

34. § 31 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Darüber hinaus kann das Bundesministe-
rium für Verkehr geeignete natürliche Perso-
nen mit der Wahrnehmung einzelner Aufga-
ben nach § 27 c Abs. 2 beauftragen." 

b) In Absatz 2 wird Satz 2 durch die folgenden 
Sätze 2 und 3 ersetzt: 

„Das gleiche gilt im Falle des § 27 d Abs. 4. 
Die Verpflichtung entfällt, soweit das Bundes-
ministerium für Verkehr geeignete natürliche 
Personen nach Absatz 1 Satz 2 beauftragt." 

c) In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wo rt 
 „Flugsicherungsuntemehmens" die Wörter 

„sowie des Luftfahrt-Bundesamts im Aufga-
benbereich der Flugsicherung" eingefügt. 

d) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Das Flugsicherungsunternehmen kann 
sich mit Zustimmung des Bundesministe-
riums für Verkehr zur Erfüllung seiner Auf-
gaben an anderen Unternehmen beteiligen 
oder Unternehmen erwerben oder errichten. 
Seine Verantwortlichkeit für die ordnungs-
gemäße Erfüllung der ihm übertragenen Auf-
gaben bleibt unberührt. Die Zustimmung 
stellt keine Beleihung dar. Die haushalts-
rechtlichen Vorschriften des Bundes bleiben 
unberührt." 
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35. In § 31 c werden die Wörter „Benutzung des 
Luftraums durch Luftsportgeräte" durch die Wör-
ter „Benutzung des Luftraums durch Segelflug-
zeuge, Freiballone, Luftsportgeräte und Flug-
modelle" 

und in Nummer 5 die Angabe „§ 29 Abs. 1" 
durch die Angabe „§ 29 Abs. 1 und 4" ersetzt. 

36. § 31 d wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

„Für Amtshandlungen in Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben werden von den 
Beauftragten Kosten (Gebühren und Aus-
lagen) erhoben. Zu den nach § 10 Abs. 1 des 
Verwaltungskostengesetzes zu erhebenden 
Auslagen ist die auf die Kosten nach Satz 2 
entfallende, gesetzlich geschuldete Umsatz-
steuer hinzuzurechnen. Auskünfte an den 
Betroffenen über die zu seiner Person gespei-
cherten Daten sind unentgeltlich. " 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Gegen die Entscheidungen des Beauf-
tragten im Rahmen seines Auftrags ist der 
Widerspruch statthaft. Hilft der Beauftragte 
nicht ab, so entscheidet die Aufsichtsbehörde; 
im Falle des § 31 b Abs. 3 erfolgt die Entschei-
dung über den Widerspruch durch das Flug-
sicherungsunternehmen. Im Falle des § 31 a 
ist die Klage gegen die Bundesrepublik 
Deutschland, vertreten durch das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, zu richten. In den Fäl-
len der §§ 31 b und 31 c ist die Klage gegen 
die Bundesrepublik Deutschland, vertreten 
durch den Beauftragten, zu richten. Ist im 
Falle des § 31 b Abs. 2 Satz 2 eine natürliche 
Person beauftragt, so ist die Klage gegen die 
Bundesrepublik Deutschland zu richten, ver-
treten durch das Flugsicherungsunterneh-
men. " 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

35. § 31 c wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „Benutzung des Luftraums durch 
Luftsportgeräte" werden durch die Wörter 
„Benutzung des Luftraums durch Freiballone, 
Luftsportgeräte und Flugmodelle" ersetzt. 

b) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 29 Abs. 1" 
durch die Angabe „§ 29 Abs. 1 und 4" ersetzt. 

c) Folgender Satz wird angefügt: 

„Satz 1 findet Anwendung auf Segelflugzeu-
ge, sofern das betreffende Land für seinen 
Aufgabenbereich (§ 31 Abs. 2) zustimmt." 

36. § 31 d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Beauftragte nach § 31 b unterstehen der 
Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für 
Verkehr; die Beauftragte nach § 31 b Abs. 1 
Satz 1 untersteht bei der Wahrnehmung der 
Aufgaben nach § 27 c Abs. 2 Nr. 1 der Fach-
aufsicht des Bundesministeriums für Verkehr; 
Beauftragte nach § 31 b Abs. 1 Satz 2 unter-
stehen bei der Wahrnehmung der Aufgaben 
der Fachaufsicht des Flugsicherungsunter-
nehmens." 

b) unverändert 

c) unverändert 
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37. unverändert 

38. unverändert 

Entwurf 

37. Nach § 31 d wird folgender § 31 e eingefügt: 

„§ 31e 

Im Falle der Staatshaftung wegen Ansprüchen 
Dritter können die Beauftragten nach den §§ 31 a 
bis 31 c bei Vorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit vom Bund bis zu einem vom Bun-
desministerium für Verkehr im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen festge-
legten Höchstbetrag in Rückgriff genommen 
werden. Gegenüber Organen und Personal der 
Beauftragten nach den §§ 31 a bis 31 c richtet sich 
der Rückgriff des Beauftragten nach den allge-
meinen Vorschriften. " 

38. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Bestimmung der näheren Einzel-
heiten über Zulassung und Markt-
zugang von Luftfahrtunternehmen, 
Preisgestaltung, Wettbewerb und 
Wirtschaftsregulierung im Luftver-
kehr, " 

bb) In Nummer 6 werden nach dem Wo rt 
 „Luftverkehrs" das Komma und die 

Wörter „deren fachliche Untersuchung" 
gestrichen. 

cc) Nach Nummer 7 wird folgende Num-
mer 7 a eingefügt: 

„7 a. die Erlaubnis zum Betrieb von elek-
tronischen Geräten in Luftfahrzeu-
gen nach § 27 Abs. 3 Satz 2,". 

dd) In Nummer 13 am Ende wird das Komma 
durch ein Semikolon ersetzt und folgen-
der Satz angefügt: 

„Auskünfte an den Betroffenen über die 
zu seiner Person in Luftfahrtdateien ge-
speicherten personenbezogenen Daten 
sind unentgeltlich, ". 

ee) Nummer 17 wird wie folgt gefaßt: 

„17. die zur Durchführung der Flughafen-
koordinierung nach § 27 a notwen-
digen Einzelheiten, insbesondere die 
Verfahren, nach denen ein Verkehrs-
flughafen zum koordinierten oder 
vollständig koordinierten Flughafen 
zu erklären ist und den Umfang der 
Koordinierungspflicht, " . 

b) In Absatz 4 Nr. 6 werden das Wort  „Flugplan-
koordinierung" jeweils durch das Wort  „Flug-
hafenkoordinierung" und in Satz 3 die An-
gabe „Satz 2, 3, 4" durch die Angabe „Nr. 13 
Satz 2, 3, 4" sowie in Satz 4 das Wort „Flug-
plankoordinator" durch das Wort  „Flughafen-
koordinator" ersetzt. 
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c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5 a an-
gefügt: 

„(5 a) Das Bundesministerium für Verkehr 
wird ermächtigt, soweit dies zur Durchsetzung 
der Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaft erforderlich ist, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die 
Tatbestände zu bezeichnen, die als Ordnungs-
widrigkeit nach § 58 Abs. 1 Nr. 13 geahndet 
werden können. " 

39. In § 32 a Abs. 1 Satz 3 werden das Wort  „Flug-
platzhalter" durch das Wort  „Flugplatzunterneh-
mer" und das Wort  „Fluggesellschaften" durch 
das Wort  „Luftfahrtunternehmen" ersetzt. 

40. In § 32b Abs. 4 Satz 1 wird das Wo rt  „Flugplatz-
halters" durch das Wort  „Flugplatzunterneh-
mers" ersetzt. 

41. Nach § 32b wird folgender § 32c eingefügt: 

„§ 32c 

Eine Erlaubnis, Genehmigung, Zulassung oder 
Berechtigung auf Grund dieses Gesetzes, der zu 
seiner Durchführung erlassenen Rechtsvorschrif-
ten, der im Inland anwendbaren international 
verbindlichen Luftverkehrsregeln und Betriebs-
vorschriften im Sinne des Artikels 37 Abs. 2 
Buchstabe c und des Artikels 38 des Abkommens 
vom 7. Dezember 1944 über die Interna tionale Zi-
villuftfahrt (BGBl. 1956 II S. 411), der Verordnun-
gen des Rates der Europäischen Union oder der 
zu deren Durchführung erlassenen nationalen 
Rechtsvorschriften kann widerrufen werden, 
wenn der Antragsteller mit der Zahlung fälliger 
Gebühren auf Grund des Luftrechts länger als 
drei Monate im Rückstand ist. An Stelle des 
Widerrufs kann das Ruhen auf Zeit angeordnet 
werden, solange der Zahlungsrückstand währt. 
Eine beantragte Erteilung kann aus den Gründen 
nach Satz 1 versagt werden, bis die ausstehende 
Zahlung eingegangen ist. " 

42. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 4 a wird folgende Num-
mer 4 b eingefügt: 

„4 b. entgegen § 19b Abs. 1 Satz 5 oder 
§ 20a Abs. 1 Satz 5 die im zugelasse-
nen Luftsicherheitsplan dargestell-
ten Sicherungsmaßnahmen nicht 
durchführt, " . 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

39. unverändert 

40. unverändert 

41. Nach § 32b wird folgender § 32c eingefügt: 

„§ 32c 

Eine Erlaubnis, Genehmigung, Zulassung oder 
Berechtigung auf Grund dieses Gesetzes, der zu 
seiner Durchführung erlassenen Rechtsvorschrif-
ten, der im Inland anwendbaren international 
verbindlichen Luftverkehrsregeln und Betriebs-
vorschriften im Sinne des Artikels 37 Abs. 2 
Buchstabe c und des Artikels 38 des Abkommens 
vom 7. Dezember 1944 über die Internationale Zi-
villuftfahrt (BGBl. 1956 II S. 411), der Verordnun-
gen des Rates der Europäischen Union oder der 
zu deren Durchführung erlassenen nationalen 
Rechtsvorschriften kann widerrufen werden, 
wenn der Antragsteller mit der Zahlung fälliger 
Gebühren auf Grund des Luftrechts und fälliger 
Entgelte für das Starten, Landen oder Abstellen 
von Luftfahrzeugen länger als drei Monate im 
Rückstand ist. An Stelle des Widerrufs kann das 
Ruhen auf Zeit angeordnet werden, solange der 
Zahlungsrückstand währt. Eine beantragte Ertei-
lung kann aus den Gründen nach Satz 1 versagt 
werden, bis die ausstehende Zahlung eingegan-
gen ist. " 

42. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 4 a werden folgende Num-
mern 4 b bis 4 f eingefügt: 

„4 b. entgegen § 19 b Abs. 1 Satz 5 oder 
§ 20a Abs. 1 Satz 5 die im zugelasse-
nen Luftsicherheitsplan dargestell-
ten Sicherungsmaßnahmen nicht 
durchführt, 

4 c. sich unberechtigt Zugang zu nicht 
allgemein zugänglichen Bereichen 
oder Anlagen nach § 19b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 oder § 20 a Abs. 1 Nr. 2 
verschafft, 
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bb) In Nummer 8a wird die Angabe „Satz 2" 
durch die Angabe „Satz 3" ersetzt. 

cc) Nummer 10 wird wie folgt gefaßt: 

„ 10. einer auf Grund des § 32 erlassenen 
Rechtsverordnung oder einer auf 
Grund einer solchen Rechtsverord-
nung ergangenen vollziehbaren Auf-
lage zuwiderhandelt, wenn die 
Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist, " . 

dd) In Nummer 11 werden vor der Angabe 
„§ 27 Abs. 3" das Wort  „oder" durch ein 
Komma ersetzt und die Angabe „§ 27 
Abs. 3" durch die Angabe „§ 27 Abs. 1 
oder 2 oder 4 Satz 2" ersetzt sowie nach 
der Angabe „§ 6 Abs. 1" die Angabe 
„§ 15 Abs. 2 Satz 1," eingefügt. 

ee) Nummer 12 wird wie folgt gefaßt: 

„ 12. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 6 mit 
einem Luftfahrzeug den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes verläßt," . 

ff) Nach Nummer 12 wird folgende Num-
mer 12 a eingefügt: 

„12 a.  ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 7 mit 
einem Luftfahrzeug in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ein-
fliegt oder auf andere Weise ein 
Luftfahrzeug dorthin verbringt,". 

gg) Die Nummer 13 wird durch die folgenden 
Nummern 13 und 14 ersetzt: 

„13. einer unmittelbar geltenden Vor-
schrift in Rechtsakten der Europäi-
schen Gemeinschaft, die das Luft-
recht regeln, zuwiderhandelt, soweit 
eine Rechtsverordnung nach § 32 
Abs. 5a für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist, 

14. entgegen § 1 b Abs. 1 die internatio-
nal verbindlichen Luftverkehrsregeln 
und Betriebsvorschriften außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 
nicht beachtet und befolgt." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

4d. entgegen § 29 d Abs. 3 Satz 4 nicht 
wahrheitsgemäße Angaben macht 
oder ihm nachträglich bekanntwer-
dende Tatsachen nicht oder nicht 
rechtzeitig anzeigt, 

4e. entgegen § 29 d Abs. 5 Satz 1 den 
Ausweis der Ausgabestelle nicht 
oder nicht rechtzeitig zurückgibt 
oder der Ausgabestelle den Verlust 
des Ausweises nicht oder nicht recht-
zeitig anzeigt, 

4f. entgegen § 29 d Abs. 5 Satz 2 den 
Ausweis Dritten überläßt,". 

bb) unverändert 

cc) unverändert 

dd) unverändert 

ee) unverändert 

ff) unverändert 

gg) unverändert 
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 
Nr. 2, 3, 8 a, 9, 12 und 12 a kann mit . einer 
Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche 
Mark, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 
Nr. 5 bis 7 und 13 mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Deutsche Mark, die Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1, 4 bis 4 b, 
8, 10, 11 und 14 mit einer Geldbuße bis zu ein-
hunderttausend Deutsche Mark geahndet 
werden. " 

43. § 60 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3a 
eingefügt: 

„3a. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 3 Luftsport

-

geräte gewerbsmäßig verwendet." 

b) In Nummer 4 wird die Angabe „Satz 2 Nr. 1" 
durch die Angabe „Satz 3 Nr. 1" ersetzt. 

c) Die Nummern 5 und 5 a werden durch die fol-
genden Nummern 5 bis 8 ersetzt: 

„5. ohne Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 Satz 1 
Stoffe oder Gegenstände, die durch 
Rechtsverordnung nach § 32 Abs. 1 Nr. 7 
als gefährliche Güter bestimmt sind, mit 
Luftfahrzeugen befördert, 

6. ohne Erlaubnis nach § 27 Abs. 2 Satz 1 
Stoffe oder Gegenstände, die durch 
Rechtsverordnung als gefährliche Güter 
bestimmt sind, ohne Erlaubnis in Luftfahr-
zeugen im Handgepäck mit sich führt 
oder an sich trägt, 

7. entgegen § 27 Abs. 3 Satz 1 elektronische 
Geräte betreibt, 

8. entgegen § 27 Abs. 4 Satz 1 die dort be-
zeichneten Gegenstände in Luftfahrzeu-
gen oder in nicht allgemein zugänglichen 
Bereichen auf Flugplätzen im Hand-
gepäck mit sich führt oder an  sich trägt,". 

44. In § 63 Nr. 2 werden der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummer ange-
fügt: 

„3. das Bundesamt für Güterverkehr im Bereich 
der Genehmigung von Beförderungsentgel-
ten nach § 21." 

45. Nach dem Dritten Abschnitt wird folgender Vier-
ter Abschnitt angefügt: 

„Vierter Abschnitt 

Luftfahrtdateien 

§ 64 

(1) Beim Luftfahrt-Bundesamt und bei den 
Beauftragten nach § 31 c werden Daten aller 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 
Nr. 2, 3, 4 c bis 4 f, 8a, 9, 12 und 12a kann mit 
einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deut-
sche Mark, die Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1 Nr. 5 bis 7 und 13 mit einer Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark, die 
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1, 4 
bis 4 b, 8, 10, 11 und 14 mit einer Geldbuße bis 
zu einhunderttausend Deutsche Mark geahn-
det werden. " 

43. § 60 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) entfällt 

a) unverändert 

b) unverändert 

44. unverändert 

45. Nach dem Dritten Abschnitt werden die fol-
genden Vierten und Fünften Abschnitte ange-
fügt: 

„Vierter Abschnitt 

Luftfahrtdateien 

§ 64 

(1) unverändert 
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(2) unverändert 

(3) unverändert 

Entwurf 

im Inland zum Verkehr zugelassenen Luftfahr-
zeuge in Luftfahrzeugregistern (Luftfahrzeug

-

rolle, Luftsportgeräteverzeichnis) gespeichert. 
Die Speicherung erfolgt bei der Verkehrszulas-
sung 

1. für Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Motor-
segler, Segelflugzeuge und bemannte Ballone 
beim Luftfahrt-Bundesamt in der Luftfahr-
zeugrolle; 

2. für Luftsportgeräte bei den Beauftragten nach 
§ 31 c im Luftsportgeräteverzeichnis. 

(2) Die in den Luftfahrzeugregistern gespei-
cherten Daten dienen der Überwachung der Ver-
kehrssicherheit der in ihnen erfaßten Luftfahr-
zeuge (§ 2 Abs. 1). Sie dienen darüber hinaus der 
Erteilung von Auskünften, um 

1. Personen in ihrer Eigenschaft als Eigentümer 
oder Halter von Luftfahrzeugen, 

2. Luftfahrzeuge eines Eigentümers oder Halters 
oder 

3. Luftfahrzeugdaten 

festzustellen oder zu bestimmen. 

(3) In den Luftfahrzeugregistern werden fol-
gende Daten gespeichert: 

1. Art  und Muster des Luftfahrzeugs sowie 
Werknummer der Zelle, 

2. Staatszugehörigkeits- und Eintragungszei-
chen des Luftfahrzeugs, 

3. Nummer des Blattes des Luftfahrzeugregi-
sters, 

4. soweit erforderlich, Bezeichnung des Register-
blattes des Registers für Pfandrechte an  Luft-
fahrzeugen, 

5. Name und die Anschrift des Eigentümers 

a) bei natürlichen Personen: 

Name, Vorname und Anschrift, 

b) bei juristischen Personen und Gesellschaf-
ten des Handelsrechts: 

Firmenname und Anschrift, 

c) zusätzlich bei mehreren Eigentümern: 

Anteile der Berechtigten in Bruchteilen 
oder das für die Gemeinschaft maßge-
bende Rechtsverhältnis, ferner einen von-
den Berechtigten bevollmächtigten Ver-
treter, 

d) im Falle der Ausnahme nach § 3 Abs. 2 
dieses Gesetzes: 

zusätzlich auch Name und Wohnsitz oder 
Sitz des Luftfahrzeughalters, wenn ein aus-
ländischer Eigentümer 
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- Vermieter des Luftfahrzeugs über eine 
Zeitspanne von mehr als sechs Monaten 
oder 

- Sicherungs- oder Vorbehaltseigentümer 

des Luftfahrzeugs ist. 

(4) In der Luftfahrzeugrolle werden neben den 
Daten nach Absatz 3 folgende Daten gespei-
chert: 

1. regelmäßiger Standort des Luftfahrzeugs, 

2. Angabe seines Verwendungszwecks, 

3. Angaben über Muster von Triebwerk oder 
Propeller, Ausrüstung und Notausrüstung 
sowie über durchgeführte Nachprüfungen des 
Luftfahrzeugs, 

4. Angaben über den Schallschutz, 

5. Angaben über die Haftpflichtversicherung, 

6. Name und Anschrift des Halters, wenn der 
Eigentümer nicht zugleich Halter ist; Absatz 3 
Nr. 5 gilt entsprechend. 

(5) Wer die Verkehrszulassung eines Luftfahr-
zeugs beantragt, hat den zuständigen Stellen 
nach Absatz 1 die zu speichernden Daten mitzu-
teilen und auf Verlangen zu belegen. Der Eigen-
tümer eines Luftfahrzeugs hat den zuständigen 
Stellen nach Absatz 1 jede Änderung der Daten 
unverzüglich mitzuteilen. 

(6) Mit Zustimmung des Halters des Luftfahr-
zeugs können für Luftfahrzeuge nach Absatz 1 
Nr. 1 die Daten nach Absatz 3 Nr. 1 bis 3 sowie 
sein Name und seine Anschrift vom Luftfahrt

-

Bundesamt veröffentlicht werden. 

(7) Die Daten nach den Absätzen 3 und 4 dür-
fen, soweit dies erforderlich ist, 

1. für Verwaltungsmaßnahmen auf dem Gebiet 
des Luftverkehrs, 

2. zur Verfolgung von Zuwiderhandlungen ge-
gen Luftverkehrsvorschriften oder 

3. zur Verfolgung von Straftaten oder zur Ab-
wehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit 

vom Luftfahrt-Bundesamt und von den Beauf-
tragten nach § 31c an Behörden und sonstige 
öffentliche Stellen im Inland übermittelt werden. 

(8) Die nach Absatz 3 Nr. 1, 2 und 5 gespeicher-
ten Daten dürfen an nicht-öffentliche Stellen 
übermittelt werden, wenn der Empfänger glaub-
haft macht, daß er 

1. die Daten zur Geltendmachung, Sicherung 
oder Vollstreckung oder zur Bef riedigung oder 
Abwehr von Rechtsansprüchen im Zusammen-
hang mit der Teilnahme am Luftverkehr oder 
zur Erhebung einer Privatklage wegen im Luft-
verkehr begangener Verstöße benötigt und 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

(7) unverändert 

(8) Die nach Absatz 3 Nr. 1, 2 und 5 gespeicher-
ten Daten dürfen an nichtöffentliche Stellen 
übermittelt werden, wenn der Empfänger glaub-
haft macht, daß er 

1. die Daten zur Geltendmachung, Sicherung 
oder Vollstreckung oder zur Bef riedigung oder 
Abwehr von Rechtsansprüchen im Zusam-
menhang mit dem Luftverkehr oder zur Erhe-
bung einer Privatklage wegen im Luftverkehr 
begangener Verstöße benötigt und 
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2. ohne Kenntnis der Daten zur Geltend-
machung, Sicherung oder Vollstreckung, zur 
Befriedigung oder Abwehr des Rechts-
anspruchs oder zur Erhebung der Privatklage 
nicht in der Lage wäre. 

Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur 
für den in Satz 1 Nr. 1 genannten Zweck verar-
beiten oder nutzen. Die übermittelnde Stelle hat 
den Empfänger darauf hinzuweisen. 

(9) Die Daten nach den Absätzen 3 und 4 dür-
fen, soweit dies erforderlich ist, vom Luftfahrt

-

Bundesamt 

1. den in Artikel 21 des Abkommens über die 
Internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 
1944 (BGBl. 1956 II S. 411) genannten Stellen, 

2. an  das Flugsicherungsunternehmen zur Wei-
tergabe an die Organisation EUROCONTROL 
zur Durchführung von Flugsicherungsauf-
gaben sowie zur Erhebung von Kosten für die 
Inanspruchnahme von Streckennavigations-
Diensten und Streckennavigations-Einrich-
tungen der Flugsicherung 

übermittelt werden. Der Empfänger ist darauf 
hinzuweisen, daß die übermittelten Daten nur zu 
dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden 
dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt 
werden. 

(10) Die Daten nach Absatz 3 Nr. 4 und 5 und 
Absatz 4 Nr. 5 und 6 sind spätestens nach Ablauf 
von sechs Monaten nach Erlöschen der Verkehrs-
zulassung zu löschen. 

§ 65 

(1) Das Luftfahrt-Bundesamt führt eine Datei 
über die von ihm, den Luftfahrtbehörden der 
Länder und den Beauftragten nach § 31 c im Rah-
men ihrer Zuständigkeit erteilten Erlaubnisse 
oder Berechtigungen für Luftfahrer (Zentrale 
Luftfahrerdatei). 

(2) Die Zentrale Luftfahrerdatei dient der Fest-
stellung, welche Erlaubnisse und Berechtigun-
gen ein Luftfahrer besitzt. 

(3) In der Zentralen Luftfahrerdatei werden 
folgende Daten gespeichert: 

1. Familienname, Geburtsname, sonstige frühere 
Namen, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum 
und -ort, 

2. Anschrift, 

3. Art  und Nummer der Erlaubnis oder sonstigen 
Berechtigung, Datum ihrer Erstausstellung 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

2. ohne Kenntnis der Daten zur Geltend-
machung, Sicherung oder Vollstreckung, zur 
Befriedigung oder Abwehr des Rechts-
anspruchs oder zur Erhebung der Privatklage 
nicht in der Lage wäre. 

Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur 
für den in Satz 1 Nr. 1 genannten Zweck verar-
beiten oder nutzen. Die übermittelnde Stelle hat 
den Empfänger darauf hinzuweisen. 

(9) unverändert 

(10) Die Daten nach Absatz 3 Nr. 4 und 5 und 
Absatz 4 Nr. 5 und 6 sind nach Ablauf von sechs 
Monaten nach Erlöschen der Verkehrszulassung 
für allgemeine Auskünfte zu sperren. Sie kön-
nen im Einzelfall für die in Absatz 7 und 8 ge-
nannten Zwecke bis zum Ablauf des fünften Jah-
res nach Erlöschen der Verkehrszulassung ge-
nutzt oder übermittelt werden; nach Ablauf die-
ser Frist sind sie zu löschen. 

§ 65 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 
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und Gültigkeitsdauer sowie die jeweilige Aus-
stellungsbehörde, 

4. rechtskräftige, unanfechtbare oder vorläufig 
wirksame Entscheidungen der Verwaltungs-
behörden: 

a) über die Tauglichkeit von Luftfahrtpersonal 
nach § 24 Abs. 1 Nr. 2, § 24 a der Luftver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung, 

b) Art  des Tauglichkeitszeugnisses, Datum 
der Ausstellung, Gültigkeitsdauer sowie 
die Einzelbefunde der ausstellenden flie-
gerärztlichen Untersuchungsstelle, 

c) über die Verlängerung oder Erneuerung 
einer Erlaubnis nach den Bestimmungen 
der Verordnung über Luftfahrtpersonal, 

d) über die Anerkennung einer ausländischen 
Erlaubnis nach § 28 oder § 28 a der Luftver-
kehrs-Zulassungs -Ordnung. 

(4) Wer die Erteilung, Verlängerung oder An-
derung einer Erlaubnis oder sonstigen Berechti-
gung als Luftfahrer oder zur Ausbildung von 
Luftfahrern beantragt, hat der für die Ausstellung 
der Erlaubnis oder sonstigen Berechtigung zu-
ständigen Stelle die erforderlichen Daten mitzu-
teilen und auf Verlangen zu belegen. 

(5) Die Daten nach Absatz 3 dürfen, soweit dies 
zu dem in Absatz 2 genannten Zweck erforder-
lich ist, 

1. für die Verfolgung von Straftaten, 

2. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
auf Grund dieses Gesetzes, 

3. für Verwaltungsmaßnahmen auf Grund dieses 
Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsvorschriften, soweit sie 
Erlaubnisse oder Berechtigungen für Luftfah-
rer betreffen, 

4. zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit 
des Luftverkehrs an ausländische Stellen 

übermittelt werden. Eine Übermittlung für an-
dere Zwecke als nach Absatz 2 ist nur zulässig, 
wenn dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für 
das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar 
drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
erforderlich ist. In den Fällen der Nummer 4 sind 
die Empfänger darauf hinzuweisen, daß die 
Daten nur zu dem Zweck genutzt und verarbeitet 
werden dürfen, zu dem sie übermittelt worden 
sind. 

(6) Die Luftfahrtbehörden der Länder und die 
Beauftragten nach § 31 c übermitteln dem Luft-
fahrt-Bundesamt unverzüglich die nach Absatz 3 
zu speichernden Daten zur Aufnahme in die Zen-
trale Luftfahrerdatei. 

(7) Das Luftfahrt-Bundesamt hat die in der 
Zentralen Luftfahrerdatei gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten zu löschen, wenn ihre 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(4) Wer die Erteilung, Verlängerung, Erneue-
rung oder Änderung einer Erlaubnis oder sonsti-
gen Berechtigung als Luftfahrer oder zur Ausbil-
dung von Luftfahrern beantragt, hat der für die 
Ausstellung der Erlaubnis oder sonstigen Berech-
tigung zuständigen Stelle die erforderlichen Da-
ten mitzuteilen und auf Verlangen zu belegen. 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

(7) unverändert 
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Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr 
erforderlich ist. Es prüft bei der Einzelfallbearbei-
tung und jeweils nach Ablauf von fünf Jahren, ob 
gespeicherte personenbezogene Daten zu be-
richtigen oder zu löschen sind. Die Frist beginnt 
mit dem Tag, an dem das letzte Ereignis eingetre-
ten ist, das zur Speicherung der Daten geführt 
hat. Die maßgeblichen Gründe für die Aufrecht-
erhaltung der Speicherung des jewei ligen Daten-
satzes sind aktenkundig zu machen. 

§ 66 

(1) Das Luftfahrt-Bundesamt führt ein Register 
zur Speicherung von Daten, die für die Entschei-
dung über die Beschränkung, das Ruhen, den 
Widerruf, die Rücknahme oder die Versagung 
der Erlaubnis oder Berechtigung eines Luftfah-
rers erforderlich sind (Luftfahrer-Eignungsdatei). 

(2) In der Luftfahrer-Eignungsdatei werden 
gespeichert: 

1. Familienname, Geburtsname, Vorname, Ge-
burtsdatum und -ort, 

2. Daten über rechtskräftige, unanfechtbare oder 
vorläufig wirksame Entscheidungen der Ver-
waltungsbehörden: 

a) über die Beschränkung, das Ruhen, den 
Widerruf oder die Rücknahme einer Er-
laubnis für Luftfahrtpersonal nach § 29 der 
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

b) wegen einer Ordnungswidrigkeit nach 
§ 58 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 a bis 7, 8a bis 16 die-
ses Gesetzes, 

c) über die Versagung der Anerkennung 
einer ausländischen Erlaubnis nach § 28 
oder § 28a der Luftverkehrs-Zulassungs

-

Ordnung, 

d) über die Versagung oder den Widerruf der 
Erlaubnis zur Ausbildung von Luftfahrern 
nach § 5 dieses Gesetzes, 

e) über das Nichtbestehen der Prüfung nach 
§ 128 Abs. 6 der Verordnung über Luft-
fahrtpersonal, 

3. rechtskräftige Entscheidungen der Gerichte: 

a) in den in Nummer 2 Buchstabe a bis d 
genannten Fällen, 

b) bei Straftaten und in Fällen, in denen von 
Strafe abgesehen worden ist, die für die 
Beurteilung der Tauglichkeit und Zuverläs-
sigkeit von Personen für den Umgang mit 
Luftfahrzeugen erforderlich sind, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(8) Jeder Beauftragte nach § 31c führt eine 
Datei über die von ihm im Rahmen seiner Zu-
ständigkeiten erteilten Erlaubnisse und Berech-
tigungen. Die Absätze 2 bis 5 und 7 sind ent-
sprechend anzuwenden. 

§ 66 

unverändert 
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4. Entscheidungen der Gerichte oder der Staats-
anwaltschaften nach § 153 a der Strafprozeß-
ordnung, die für die Beurteilung der Tauglich-
keit und Zuverlässigkeit von Personen für den 
Umgang mit Luftfahrzeugen erforderlich sind, 
jedoch ohne Angabe der festgesetzten Auf-
lagen und Weisungen. 

(3) Die in der Luftfahrer-Eignungsdatei gespei-
cherten Daten dürfen, soweit dies zu dem in Ab-
satz 1 genannten Zweck erforderlich ist, 

1. für die Verfolgung von Straftaten, 

2. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
auf Grund dieses Gesetzes, 

3. für Verwaltungsmaßnahmen auf Grund dieses 
Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsvorschriften, soweit sie 
Erlaubnisse oder Berechtigungen für Luftfah-
rer betreffen, 

4. zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit 
des Luftverkehrs an  ausländische Stellen 

übermittelt werden. Eine Übermittlung für an
-dere Zwecke als nach Absatz 1 ist nur zulässig, 

wenn dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für 
das Gemeinwohl oder einer sonst unmi ttelbar 
drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
erforderlich ist. In den Fällen der Nummer 4 sind 
die Empfänger darauf hinzuweisen, daß die 
Daten nur zu dem Zweck genutzt und verarbeitet 
werden dürfen, zu dem sie übermittelt worden 
sind. 

(4) Die nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 und 3 für die 
Erteilung von Erlaubnissen und Berechtigungen 
für Luftfahrtpersonal zuständigen Landesbehör-
den und die Beauftragten nach § 31 c teilen dem 
Luftfahrt-Bundesamt die für eine Speicherung 
nach Absatz 2 Nr. 1 und 2 und die für eine Ände-
rung oder Löschung einer Eintragung erforder-
lichen Daten unverzüglich mit. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn diesen Behörden Daten nach 
Absatz 2 Nr. 3 und 4 von Gerichten und Staats-
anwaltschaften übermittelt wurden. 

(5) Die nach Absatz 2 gespeicherten Daten sind 
spätestens nach Ablauf folgender Fristen zu 
löschen: 

1. zwei Jahre 

a) bei Entscheidungen wegen einer Ord-
nungswidrigkeit, 

b) bei Entscheidungen der Gerichte oder der 
Staatsanwaltschaft nach § 153 a der Straf-
prozeßordnung, 

2. fünf Jahre, 

a) wenn auf Geldstrafe oder auf Freiheits-
strafe von nicht mehr als drei Monaten er-
kannt worden ist, 

b) wenn von Strafe abgesehen worden ist, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 
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§ 67 

unverändert 

§ 68 

unverändert 

Entwurf 

3. zehn Jahre 

in allen übrigen Fä llen. 

Die Frist beginnt mit der Rechtskraft oder Unan-
fechtbarkeit der Entscheidung. Eine Entschei-
dung, mit der die Erteilung einer Erlaubnis oder 
die Anerkennung einer ausländischen Erlaubnis 
für immer untersagt worden ist, wird gelöscht, 
wenn der Betroffene gestorben ist. 

§ 67 

Über die vom Luftfahrt-Bundesamt erteilten 
Erlaubnisse und Berechtigungen des Flugsiche-
rungspersonals können folgende Daten 

1. Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum 
und -ort sowie die Staatsangehörigkeit des 
Erlaubnis- und Berechtigungsinhabers, 

2. Art  der erteilten Erlaubnis oder Berechtigung, 
Ausweisnummer, Tag der Erstausstellung und 
Gültigkeitsdauer der Erlaubnis und Berechti-
gung,  

3. Ruhen oder Widerruf der Erlaubnis und Be-
rechtigung 

an  das Flugsicherungsuntemehmen, an den 
Flugplatzunternehmer, soweit auf dessen Flug-
platz Beauftragte nach § 31 Abs. 2 Satz 2 dieses 
Gesetzes Flugsicherungsaufgaben durchführen, 
an Behörden und sonstige öffentliche Stellen im 
Inland, die für die Verfolgung von Straftaten und 
für die Abwehr von Gefahren für die Sicherheit 
des Luftverkehrs zuständig sind, übermittelt wer-
den, wenn dies zur Feststellung, welche Erlaub-
nisse und Berechtigungen ein Angehöriger des 
Flugsicherungspersonals besitzt, erforderlich ist. 

§ 68 

(1) Rechtskräftige Entscheidungen wegen 
einer Straftat nach § 60 oder wegen einer Ord-
nungswidrigkeit nach § 58, die von einem in-
oder ausländischen Halter eines Luftfahrzeugs 
oder von einer für die Leitung eines in- oder 
ausländischen Luftfahrtuntemehmens verant-
wortlichen Person im Inl and begangen wurde, 
werden vom Luftfahrt-Bundesamt in einem 
Deliktsregister gespeichert. Die Eintragungen 
dienen der Beurteilung der Zuverlässigkeit des 
Halters oder der für die Leitung des Unterneh-
mens verantwortlichen Personen bei der Ertei-
lung und Überwachung von Genehmigungen 
und Erlaubnissen nach § 20 Abs. 1 und § 21 a 
sowie für Ermessensentscheidungen nach § 2 
Abs. 7. Sie sind nach Ablauf von zwei Jahren zu 
löschen. Die Frist beginnt mit der Rechtskraft der 
Entscheidung. 

(2) Die nach § 31 Abs. 2 Nr. 11 für die Erteilung 
von Genehmigungen für Luftfahrtunternehmen 
zuständigen Landesbehörden teilen dem Luft-
fahrt-Bundesamt die ihnen mitgeteilten Entschei-
dungen von Gerichten und Staatsanwaltschaften 
nach Absatz 1 Satz 1 unverzüglich mit. 
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(3) Die Daten dürfen nur zu den in Absatz 1 
Satz 2 genannten Zwecken verwendet werden. 

(4) Das Luftfahrt-Bundesamt darf den Stellen, 
denen die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 oblie-
gen, die Daten übermitteln, soweit dies zur Erfül-
lung der genannten Aufgaben erforderlich ist. 

(5) Der Empfänger darf die übermittelten 
Daten nur zu dem Zweck verwenden, zu dessen 
Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. 

§ 69 

Personenbezogene Daten dürfen an öffentliche 
Stellen und Einrichtungen im Ausland übermit-
telt werden, sofern dies bei erfolgten oder dro-
henden Angriffen auf die Sicherheit des Luftver-
kehrs, insbesondere durch Flugzeugentführun-
gen und Sabotageakte (§ 29c Abs. 1), erforder-
lich ist." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 69 

unverändert 

§ 70 

(1) Die Luftaufsichtsstelle oder auf Flugplät-
zen ohne Luftaufsichtsstelle die Flugleitung darf 

1. zum Zwecke der Erfüllung der ihr nach § 29 
Abs. 1 dieses Gesetzes zugewiesenen Aufga-
ben, 

2. zum Zwecke der Strafverfolgung nach §§ 59, 
60 und 62 dieses Gesetzes, 

3. zum Zwecke der Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten nach § 58 dieses Gesetzes, § 108 
der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung und 
nach § 43 der Luftverkehrs-Ordnung, 

4. zum Zwecke der Durchführung des  Stich- 
und Rettungsdienstes, 

5. zum Zwecke der Flugunfalluntersuchung, 

6. zum Zwecke der Luftfahrtstatistik 

folgende Daten über den Start und die Landung 
von Luftfahrzeugen erheben, verarbeiten und 
nutzen: 

- Staatszugehörigkeits- und Eintragungszei-
chen des Luftfahrzeugs, 

- Luftfahrzeugmuster, 

- Anzahl der Besatzungsmitglieder, 

- Anzahl der Fluggäste, 

- Art des Fluges, 

- Start- und Zielflugplatz (nur bei Oberland-
flug). 

Die Daten sind im Hauptflugbuch zu speichern. 

(2) Die Daten nach Absatz 1 dürfen an das 
Bundesministerium für Verkehr, das Bundes-
ministerium der Verteidigung, die Strafver-
folgungs- und Justizbehörden, das Luftfahrt

-

Bundesamt, das Flugsicherungsunternehmen, 
die für die Untersuchung von Flugunfällen zu-
ständige Behörde und an die Luftfahrtbehörden 
der Länder übermittelt werden, wenn dies für 
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46. In § 9 Abs. 1 Satz 3, § 10 Abs. 3, § 27d Abs. 1 
und 4 Satz 1 und 3, § 30 Abs. 2 Satz 1 und 3, § 31 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 18 und 19, § 31 b 
Abs. 1 und 2, §§ 31c, 31d Abs. 2 Satz 1 bis 3, § 32 
Abs. 1, 2, 2a Satz 1 und 3, Abs. 2 b, 3 Satz 3, 
Abs. 4, 5 Satz 1, Abs. 6 Satz 1 und 3, § 32a Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und 3, Abs. 3 Satz 2 und § 63 
werden jeweils 

a) die Wörter „Der Bundesminister" durch die 
Wörter „Das Bundesministerium", 

b) das Wort  „Bundesminister" durch das Wo rt 
 „Bundesministerium", 

c) das Wort  „Er" durch das Wort  „Es", 

d) die Wörter „den Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium", 

e) die Wörter „der Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium" und 

f) das Wort  „er" durch das Wort  „es" 

ersetzt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

die in Absatz 1 genannten Zwecke im Einzelfall 
erforderlich ist. 

(3) Die Daten sind im Hauptflugbuch zu lö-
schen, soweit sie zur Erfüllung der in Absatz 1 
aufgeführten Aufgaben und Zwecke nicht mehr 
erforderlich sind, spätestens jedoch nach zwei 
Jahren. Dies gilt nicht, soweit die nach Absatz 1 
erhobenen Daten durch Löschung der letz-
ten drei Buchstaben des Eintragungszeichens 
anonymisiert worden sind. 

Fünfter Abschnitt 

Übergangsregelungen 

§71 

(1) Ein bis zum 2. Oktober 1990 in dem in Arti-
kel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet 
(Beitragsgebiet) angelegter Flugplatz der am ... 
(einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes) noch betrieben wird, gilt im Sinne der 
§§ 6 bis 10 als genehmigt und, wenn er der Plan-
feststellung bedarf, als im Plan festgestellt. Dies 
gilt nicht, wenn seit dem 3. Oktober 1990 für 
den Flugplatz eine Genehmigung oder eine Än-
derungsgenehmigung nach § 6 erteilt oder eine 
erteilte Genehmigung oder Änderungsgeneh-
migung bestandskräftig zurückgenommen oder 
widerrufen worden ist. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt für einen bis zum 
31. Dezember 1958 in dem Gebiet der Bundes-
republik Deutschland nach dem Stand bis zum 
3. Oktober 1990 angelegten Flugplatz, der am ... 
(einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes) noch betrieben wird, entsprechend. 
Satz 1 findet keine Anwendung auf die in § 2 
Abs. 5 des Sechsten Überleitungsgesetzes vom 
25. September 1990 (BGBl. I S. 2106) genannten 
Flugplätze." 

46. In § 9 Abs. 1 Satz 3, § 10 Abs. 3, § 27d Abs. 1 
und 4 Satz 1 und 3, § 30 Abs. 2 Satz 1 und 3, § 31 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 18 und 19, § 31 b 
Abs. 1 und 2, §§ 31c, 31d Abs. 2 Satz 1 bis 3, 
§ 32a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und 3, Abs. 3 
Satz 2 und § 63 werden jeweils 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) unverändert 

e) unverändert 

f) unverändert 

ersetzt. 
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Artikel 2 
Änderung des Strafgesetzbuches 

In § 4 des Strafgesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 945, 
1160), das zuletzt durch ... geändert worden ist, wer-
den die Wörter „oder Luftfahrzeug" durch die Wörter 
„oder in einem Luftfahrzeug" ersetzt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Artikel la 
 Änderung des Gesetzes über die Luftfahrtstatistik 

Das Gesetz über die Luftfahrtstatistik vom 30. Ok-
tober 1967 (BGBl. I S. 1053), geändert durch das Ge-
setz vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 294), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 3 werden die Wörter „der für die Ge-
nehmigung nach § 20 Abs. 1 des Luftverkehrs-
gesetzes oder der für die jeweilige Erlaubnis 
zuständigen Behörde" durch die Wörter „dem 
Statistischen Bundesamt" ersetzt. 

2. § 7 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 und § 5 
Abs. 2 jährlich dem Statistischen Bundesamt". 

3. § 7 Abs. 2 wird aufgehoben. 

Artikel 1 aa 
Aufhebung von Verordnungen 

Die Zweite Verordnung zum Gesetz über die Luft-
fahrtstatistik vom 24. Juli 1968 (BGBl. I S. 866) und 
die Dritte Verordnung zum Gesetz über die Luft-
fahrtstatistik vom 28. Juni 1982 (BGBl. I S. 915) wer-
den aufgehoben. 

Artikel 1 b 
Änderung des Gesetzes 

über das Luftfahrt-Bundesamt 

§ 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Luftfahrt-Bundes-
amt vom 30. November 1954 (BGBl. I S. 354), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Juli 1992 
(BGBl. I S. 1370) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Nummer 5 wird die Angabe „1. Klasse" ge-
strichen. 

2. In Nummer 17 werden der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 18 an-
gefügt: 

„18. die stichprobenweise Kontrolle des techni-
schen und betrieblichen Zustandes von Luft-
fahrzeugen als Maßnahme der Luftaufsicht 
nach § 29 Luftverkehrsgesetz. Soweit das 
Luftfahrt-Bundesamt diese Kontrolle im 
Einzelfall ausführt, tritt die luftaufsichtliche 
Kontrolle durch die Länder zurück." 

Artikel 2 
unverändert 
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Artikel 3 
Änderung des Gesetzes 

über Ordnungswidrigkeiten 

In § 5 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
vom 24. Mai 1968 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das 
zuletzt durch ... geändert worden ist, werden die 
Wörter „oder Luftfahrzeug" durch die Wörter „oder 
in einem Luftfahrzeug" ersetzt. 

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes 

über die Verkündung von Rechtsverordnungen 

Das Gesetz über die Verkündung von Rechtsver-
ordnungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 114-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
28. Juni 1990 (BGBl. I S. 1221), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 2 werden nach dem Wort  „Bundes-
anzeiger" die Wörter „oder im Verkehrsblatt 
- Amtsblatt des Bundesministeriums für Verkehr 
der Bundesrepublik Deutschland -" eingefügt. 

2. § 2 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Andere vom Bundesministerium für Ver-
kehr festgesetzte oder genehmigte Verkehrstarife 
einschließlich der Tarife der Spedition und Lagerei 
und der Abgabentarife der Schiffahrt, die Verord-
nungen der Wasser- und Schiffahrtsdirektionen 
sowie die Verordnungen des Luftfahrt-Bundesam-
tes können im Verkehrsblatt - Amtsblatt des Bun-
desministeriums für Verkehr der Bundesrepublik 
Deutschland - verkündet werden. " 

Artikel 5 
Änderung der Luftverkehrs-Ordnung 

Die Luftverkehrs-Ordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. November 1969 (BGBl. I 
S. 2117), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
21. März 1995 (BGBl. I S. 391), wird wie folgt geändert: 

1. Im Ersten Abschnitt der Inhaltsübersicht werden 
nach der Angabe „§ 3 a Flugvorbereitung" die An-
gabe „ § 3 b Mitführung von Urkunden und Aus-
weisen" eingefügt und am Ende folgende Angabe 
angefügt: 

„ § 5 a Startverbot". 

2. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 2 
Verantwortlicher Luftfahrzeugführer 

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung über die 
Rechte und Pflichten des Luftfahrzeugführers gel-
ten für den verantwortlichen Luftfahrzeugführer 
unabhängig davon, ob er das Luftfahrzeug selbst 
bedient oder nicht. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Artikel 3 
unverändert 

Artikel 4 
unverändert 

Artikel 5 
Änderung der Luftverkehrs-Ordnung 

Die Luftverkehrs-Ordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. November 1969 (BGBl. I 
S. 2117), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
21. März 1995 (BGBl. I S. 391), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 
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(2) Luftfahrzeuge sind während des Fluges und 
am Boden von dem verantwortlichen Luftfahrzeug-
führer zu führen. Er hat dabei den Sitz des verant-
wortlichen Luftfahrzeugführers einzunehmen, aus-
genommen bei Ausbildungs-, Einweisungs- und 
Prüfungsflügen oder im Falle des Absatzes 3, wenn 
der Halter etwas anderes bestimmt hat. 

(3) Sind mehrere zur Führung des Luftfahrzeugs 
berechtigte Luftfahrer an Bord, ist verantwort-
licher Luftfahrzeugführer, wer als solcher be-
stimmt ist. Die Bestimmung ist vom Halter oder 
von seinem gesetzlichen Vertreter, bei einer juristi-
schen Person von dem vertretungsberechtigten 
Organ zu treffen. Den nach Satz 2 Verpflichteten 
steht gleich, wer mit der Leitung oder Beaufsichti-
gung des Unternehmens eines anderen beauftragt 
oder von diesem ausdrücklich damit betraut ist, 
die Bestimmung nach Satz 1 in eigener Verant-
wortlichkeit zu treffen. 

(4) Ist eine Bestimmung entgegen der Vorschrift 
des Absatzes 3 nicht getroffen, so ist derjenige ver-
antwortlich, der das Luftfahrzeug von dem Sitz des 
verantwortlichen Luftfahrzeugführers aus führt. Ist 
in dem Flughandbuch oder in der Betriebsanwei-
sung des Luftfahrzeugs der Sitz des verantwortlichen 
Luftfahrzeugführers nicht besonders bezeichnet, gilt 

1. bei Flugzeugen, Motorseglern und Segelflug-
zeugen mit nebeneinander angeordneten Sit-
zen der linke Sitz, 

2. bei Flugzeugen, Motorseglern und Segelflug-
zeugen mit hintereinander angeordneten Sit-
zen der beim Alleinflug einzunehmende Sitz, 

3. bei Drehflüglern der rechte Sitz 

als der Sitz des verantwortlichen Luftfahrzeugfüh-
rers. " 

3. Nach § 3 a wird folgender § 3 b eingefügt: 

„§3b 
Mitführung von Urkunden und Ausweisen 

Die Verpflichtung, die für den Bet rieb erforder-
lichen Urkunden und Ausweise an Bord eines Luft-
fahrzeugs mitzuführen, bestimmt sich nach ver-
bindlichen internationalen Vorschriften, nach deut-
schem Recht und nach dem Recht des Eintragungs-
staates des Luftfahrzeugs sowie bei Besatzungs-
mitgliedern nach dem Recht des diese Papiere aus-
stellenden Staates. In jedem Falle sind diese Unter-
lagen auch in englischer Sprache mitzuführen." 

4. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt: 

„§ 5a 
Startverbot 

(1) Wird anläßlich des Ergebnisses einer luftauf-
sichtlichen Untersuchung eines nicht in einem 
deutschen Luftfahrzeugregister eingetragenen 
Luftfahrzeugs ein Startverbot verhängt, so hat die 
für die Gewährung der Verkehrsrechte zuständige 
Behörde unverzüglich den betreffenden Eintra-
gungsstaat oder, fa lls dieser nicht die Aufsicht 
über den Flugbetrieb dieses Luftfahrzeugs führt, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

3. unverändert 

4. unverändert 



Deutscher Bundestag - 13.Wahlperiode 	Drucksache 13/10530  

Entwurf 

den für die Aufsicht über den Flugbetrieb dieses 
Luftfahrzeugs zuständigen Staat über die Befun-
de, die zur Verhängung des Startverbots führten, 
zu unterrichten und anschließend entsprechend 
seiner Bewertung zu verfahren. 

(2) Für ein in einem deutschen Luftfahrzeugregi-
ster eingetragenes Luftfahrzeug wird das Startver-
bot erst nach Wiederherstellung seiner Lufttüch-
tigkeit aufgehoben, es sei denn, die für die Be-
wertung der Lufttüchtigkeit zuständige Stelle hält 
einen Start  unter Auflagen und Einschränkungen 
für vertretbar. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für nicht im Luft-
sportgeräteverzeichnis eingetragene Luftsport-
geräte entsprechend. " 

5. In § 13 Abs. 9 wird nach Satz 1 folgender Satz ein-
gefügt: 

„Dies gilt auch für Ausweichmanöver, die auf 
Empfehlungen beruhen, welche von einem bord-
seitigen Kollisionswarngerät gegeben werden." 

6. In § 22 Abs. 1 Nr. 8 werden die Wörter „bei der 
Luftaufsichtsstelle, auf Flugplätzen ohne Luftauf-
sichtsstelle bei der Flugleitung" durch die Wörter 
„ beim Flugplatzunternehmer" ersetzt. 

7. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 17 b wird folgende Nummer 17 c 
eingefügt: 

„ 17 c. einer Vorschrift des § 11 c Abs. 2 Satz 1 
oder Abs. 3 oder Abs. 4 Satz 1 über Be-
schränkungen der Sta rts und Landungen 
von dort  genannten Flugzeugen zu-
widerhandelt;". 

b) Nummer 19a wird wie folgt gefaßt: 

„ 19a. ohne Erlaubnis nach § 15 Abs. 1 Satz 1 
oder § 16 Abs. 3 a Satz 2 startet oder lan-
det;". 

c) Nummer 20 wird wie folgt gefaßt: 

„20. einer Vorschrift des § 16 Abs. 1 bis 3, 5 
oder 6 Satz 1 über den Aufstieg von 
Ballonen, Drachen, Flugmodellen oder 
Flugkörpern mit Eigenantrieb zuwider-
handelt; " . 

8. a) In § 9a Abs. 2 Satz 2, § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1 
Satz 2, § 22 Abs. 2 Satz 2, § 25 Abs. 3, § 26 a 
Abs. 3, § 26b Abs. 2, § 26d Abs. 2, § 27 Abs. 2, 
§ 31 Abs. 3 und § 37 Abs. 4 werden die Wörter 
„in dem Bundesanzeiger und" durch die Wör-
ter „im Verkehrsblatt - Amtsblatt des Bundes-
ministeriums für Verkehr der Bundesrepublik 
Deutschland - oder" ersetzt. 

b) In § 21 Abs. 4 Satz 2 werden nach dem Wo rt 
 „fest" die Wörter „und gibt sie im Verkehrsblatt 

- Amtsblatt des Bundesministeriums für Verkehr 
der Bundesrepublik Deutschland - oder in den 
Nachrichten für Luftfahrer bekannt" eingefügt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

5. unverändert 

6. entfällt 

6. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) Nummer 20 wird wie folgt gefaßt: 

„20. einer Vorschrift des § 16 Abs. 1 bis 3, 5 
oder 6 Satz 1 über den Aufstieg von 
Ballonen, Drachen, Flugmodellen oder 
Flugkörpern mit Eigenantrieb zuwider-
handelt oder gegen die Auflagen einer 
ihm nach diesen Vorschriften erteilten 
Erlaubnis verstößt;". 

7. unverändert 
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c) In § 27 a Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „und in 
dem Bundesanzeiger sowie in den Nachrichten 
für Luftfahrer bekanntzumachen" gestrichen. 

d) In § 28 Abs. 4 Satz 2 werden nach dem Wort 
 „und" die Wörter „im Verkehrsblatt - Amtsblatt 

des Bundesministeriums für Verkehr der Bun-
desrepublik Deutschland - oder" eingefügt. 

9. In § 5 Abs. 5 Satz 1, § 7 Abs. 3, § 10 Abs. 1 und 2, 
§ 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, § 11 b Abs. 1, § 21 
Abs. 4 Satz 2, § 22 Abs. 2 Satz 2, § 22a Abs. 2 Satz 1, 
§ 25 Abs. 1 Satz 2 und § 28 Abs. 3 werden jeweils 

a) die Wörter „Der Bundesminister" durch die 
Wörter „Das Bundesministerium", 

b) das Wort  „Bundesminister" durch das Wo rt 
 „Bundesministerium", 

c) das Wort  „Er" durch das Wort  „Es", 

d) die Wörter „den Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium", 

e) die Wörter „der Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium" und 

f) das Wort  „er" durch das Wort  „es" 

ersetzt. 

Artikel 6 
Änderung der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. März 1979 
(BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 26. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3178), wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Im 3. Unterabschnitt des Ersten Abschnitts 
werden die Wörter „Eintragungsverzeichnisse 
und Kennzeichen" durch die Wörter „Luft-
fahrzeugregister und Kennzeichen" ersetzt. 

b) Im Vierten Abschnitt werden im 1. Unterab-
schnitt die Wörter „Luftfahrtunternehmen 
und Fluglinien" durch die Wörter „Gewerbs-
mäßige Verwendung von Luftfahrzeugen" und 
im 2. Unterabschnitt die Wörter „Gewerbsmä-
ßige Verwendung von Luftfahrzeugen für son-
stige Zwecke" durch die Wörter „Nichtge-
werbsmäßige Verwendung von Luftfahrzeu-
gen" sowie im 3. Unterabschnitt das Wo rt 

 „Selbstkostenflüge", im 6. Unterabschnitt die 
Wörter „Mitführen von Funkgeräten" und im 

8. Unterabschnitt das Wort „Luftbildwesen" 
jeweils durch den Klammerzusatz „ (wegge-
fallen) " ersetzt und folgende neue Unterab-
schnittüberschrift 11 angefügt: 

„11. Anerkennung von Luftsportgeräten .. . 
101". 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

8. unverändert 

Artikel 6 
Änderung der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. März 1979 
(BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 26. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3178), wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Im Vierten Abschnitt werden im 1. Unterab-
schnitt die Wörter „Luftfahrtunternehmen 
und Fluglinien" durch die Wörter „Gewerbs-
mäßige Verwendung von Luftfahrzeugen" und 
im 2. Unterabschnitt die Wörter „Gewerbsmä-
ßige Verwendung von Luftfahrzeugen für son-
stige Zwecke" durch die Wörter „Nichtge-
werbsmäßige Verwendung von Luftfahrzeu-
gen" sowie im 3. Unterabschnitt das Wo rt 

 „Selbstkostenflüge", im 6. Unterabschnitt die 
Wörter „Mitführen von Funkgeräten" und im 

8. Unterabschnitt das Wort „Luftbildwesen" 
jeweils durch den Klammerzusatz „ (wegge-
fallen) " ersetzt, im 9. Unterabschnitt das Wo rt 

 „Ausflug" durch das Wort  „Ausreise", im 
10. Unterabschnitt das Wo rt  „Einflug" durch 
das Wort „Einreise" ersetzt und folgende neue 
Unterabschnittüberschrift 11 angefügt: 

„11. Anerkennung von Luftsportgeräten .. . 
101". 
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2. § 3 Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

3. § 6 Abs. 1 Nr. 8 wird aufgehoben. 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Zulassungsantrag". 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden .die Wörter „von 
Flugzeugen, Drehflüglern, Luftschiffen, Mo-
torseglern und Ultraleichtflugzeugen" gestri-
chen. 

5. § 9 wird aufgehoben. 

6. Der 3. Unterabschnitt des Ersten Abschnitts wird 
wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„3. Luftfahrzeugregister und Kennzeichen". 

b) § 14 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 14 
Eintragungen in Luftfahrzeugregister 

(1) Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Mo-
torsegler, Segelflugzeuge und bemannte Bal- 
lone sind bei der Verkehrszulassung von dem 
Luftfahrt-Bundesamt von Amts wegen in die 
Luftfahrzeugrolle einzutragen. Die Eintragung 
kann vor der Verkehrszulassung vorgenom-
men werden, wenn ein berechtigtes Interesse 
glaubhaft gemacht wird. Dem Eigentümer 
oder im Falle des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c 
dem bevollmächtigten Vertreter wird ein Ein-
tragungsschein nach Anlage 1 erteilt. Der 
Eintragungsschein ist bei dem Betrieb des 
Luftfahrzeugs mitzuführen. 

(2) Ultraleichtflugzeuge werden für die Ver-
kehrszulassung von den Beauftragten nach 
§ 31 c des Luftverkehrsgesetzes in das Luft-
sportgeräteverzeichnis eingetragen, Hänge-
gleiter und Gleitsegel auf Antrag. Absatz 1 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend, Absatz 1 Satz 4 
jedoch nicht für Hängegleiter und Gleitsegel." 

c) Die §§ 15 bis 18a werden aufgehoben. 

d) § 19 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 19 
Kennzeichen 

(1) Bei der Verkehrszulassung nach § 14 
Abs. 1 Satz 1 oder bei der Eintragung nach 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 Satz 1 wird dem 
Luftfahrzeug ein Kennzeichen zugeteilt; im 
Falle der vorläufigen Verkehrszulassung nach 
§ 12 kann ihm ein vorläufiges Kennzeichen 
zugeteilt werden. Die Kennzeichen sind zu-
gleich mit dem deutschen Staatszugehörig-
keitszeichen nach den Vorschriften der An-
lage 1 am Luftfahrzeug zu führen. 

(2) Auf Antrag kann unter Angabe des 
Musters, der Baureihe und der Werknummer 
des Luftfahrzeugs ein Kennzeichen, für Luft-
sportgeräte befristet, vorgemerkt werden. " 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 
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7. § 22 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 22 
Zuständige Stellen 

(1) Die Erlaubnis wird erteilt 

1. von der Luftfahrtbehörde des Landes, in dem 
der Bewerber seinen Hauptwohnsitz hat oder 
ausgebildet wurde, für Privatflugzeugführer, 
Privathubschrauberführer, Motorseglerführer, 
Segelflugzeugführer und Freiballonführer und 
Steuerer von verkehrszulassungspflichtigen 
Flugmodellen und nach § 6 Nr. 9 zulassungs-
pflichtigem sonstigen Luftfahrtgerät, 

2. vom Luftfahrt-Bundesamt für Verkehrsflug-
zeugführer, Berufsflugzeugführer, Berufshub-
schrauberführer, Verkehrshubschrauberfüh-
rer, Flugnavigatoren, Flugingenieure, Luft-
schifführer, Prüfer von Luftfahrtgerät, Flug-
dienstberater, Luftfahrtpersonal des Bundes-
grenzschutzes und der Polizei und für Luft-
fahrzeugführer nach Nummer 1 bei gleichzei-
tigem Erwerb der Instrumentenflugberechti-
gung, 

3. von dem Beauftragten für Luftsportgeräte

-

führer, Windenführer für Luftsportgerät und 
Prüfer von Luftsportgerät. 

(2) Erweiterungen der Erlaubnis und die Ertei-
lung besonderer Berechtigungen werden von 
den in Absatz 1 genannten Stellen erteilt; für die 
Erteilung der Instrumentenflugberechtigung ist 
jedoch allein das Luftfahrt-Bundesamt zuständig. 

(3) Wird eine Erlaubnis, die nach Absatz 1 Nr. 1 
in die Zuständigkeit des Landes fällt, um die 
Instrumentenflugberechtigung erweitert, tritt das 
Luftfahrt-Bundesamt an  die Stelle der bisher zu-
ständigen Luftfahrtbehörde des Landes. Erlischt 
eine Instrumentenflugberechtigung, wird die 
betreffende Stelle nach Absatz 1 für die verblei-
bende Erlaubnis zuständig. 

(4) Die Verlängerung und Erneuerung der Er-
laubnis wird in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 
von der für den Hauptwohnsitz des Antragstel-
lers zuständigen Erlaubnisbehörde, bei besonde-
ren Umständen von der Ausbildungsbehörde 
und in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 von 
der hiernach zuständigen Stelle erteilt. 

(5) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Nr. 1, ihre Ver-
längerung und Erneuerung sowie Erweiterungen 
und besondere Berechtigungen hierzu können 
auch von der Erlaubnisbehörde eines anderen 
Landes erteilt werden, wenn die nach Absatz 1 
Nr. 1 zuständige Behörde zustimmt. 

(6) Absatz 4 gilt sinngemäß für die Rücknahme 
oder den Widerruf der Erlaubnis sowie für 
Anordnungen nach § 29 Abs. 3." 

8. § 28 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die allgemeine Anerkennung und die Anerken-
nung im Einzelfall werden von dem Luftfahrt

-

Bundesamt oder von dem Beauftragten erteilt. " 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

7. unverändert 

8. unverändert 
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9. In § 31 Abs. 1 Nr. 1 werden die Angabe „2. Klasse" 
gestrichen und nach dem Wo rt  „Privathub-
schrauberführer," die Wörter „jeweils ohne In-
strumentenflugberechtigung, sowie" eingefügt. 

10. In § 39 Abs. 2 Satz 2 werden der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt und folgende Wörter 
eingefügt: 

„eine ohne diese Zustimmung erteilte Genehmi-
gung ist nichtig." 

11. § 45 Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen. 

12. § 53 Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen. 

13. In § 54 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wo rt 
 „Motorsegler" ein Komma und das Wort  „Frei-

ballone" eingefügt. 

14. Der 1. Unterabschnitt im Vierten Abschnitt wird 
wie folgt gefaßt: 

„1. Gewerbsmäßige Verwendung von Luftfahr-
zeugen 

§61 
Genehmigungsbehörde, Zulassungsbehörde 

(1) Die Betriebsgenehmigung für die gewerbs-
mäßige Beförderung von Personen oder Sachen 
nach der Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 des 
Rates vom 23. Juli 1992 über die Erteilung von 
Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunterneh-
men (ABl. EG Nr. L 240 S. 1) in der jeweils gel-
tenden Fassung wird erteilt 

1. für Luftfahrtunternehmen, deren Luftfahr-
zeuge ausschließlich nach Sichtflugregeln 
betrieben werden, von der Luftfahrtbehörde 
des Landes, in dem das Unternehmen seinen 
Sitz hat, 

2. für andere Luftfahrtunternehmen von dem 
Bundesministerium für Verkehr oder einer an-
deren von ihm bestimmten Stelle. 

(2) Die Genehmigungen nach § 20 Abs. 1 Satz 1 
des Luftverkehrsgesetzes werden von der Luft-
fahrtbehörde des Landes, in dem das Unterneh-
men seinen Sitz hat, erteilt. Die Genehmigung 
kann von der Luftfahrtbehörde eines anderen 
Landes erteilt werden, wenn der Schwerpunkt 
der beabsichtigten Unternehmertätigkeit in die-
sem Lande liegt und die nach Satz 1 zuständige 
Behörde zustimmt. 

(3) Die Zulassung von Luftsicherheitsplänen 
wird in allen Fällen von dem Bundesministerium 
für Verkehr oder einer anderen von ihm be-
stimmten Stelle erteilt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

9. In § 31 Abs. 1 Nr. 1 werden die Wörter „Berufs-
flugzeugführer" 2. Klasse" gestrichen und nach 
dem Wort  „Privathubschrauberführer," die Wör-
ter „jeweils ohne Instrumentenflugberechtigung, 
sowie" eingefügt. 

10. entfällt 

10. unverändert 

11. unverändert 

12. unverändert 

13. Der 1. Unterabschnitt im Vierten Abschnitt wird 
wie folgt gefaßt: 

„1. Gewerbsmäßige Verwendung von Luftfahr-
zeugen 

§61 
Genehmigungsbehörde, Zulassungsbehörde 

(1) Die Betriebsgenehmigung für die gewerbs-
mäßige Beförderung von Personen oder Sachen 
nach der Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 des 
Rates vom 23. Juli 1992 über die Erteilung von 
Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunterneh-
men (ABl. EG Nr. L 240 S. 1) in der jeweils gel-
tenden Fassung wird erteilt 

1. unverändert 

2. unverändert 

Die Genehmigung umfaßt nicht die Durchfüh-
rung von Bodenabfertigungsdiensten durch das 
Luftfahrtunternehmen. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 
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Entwurf 

§ 62 
Antrag auf Erteilung der Betriebsgenehmigung 

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Betriebs-
genehmigung nach § 20 Abs. 1 des Luftverkehrs-
gesetzes muß enthalten: 

1. den Namen, Wohnsitz oder Sitz des Antrag-
stellers, eine Erklärung über schwebende 
Strafverfahren und darüber, daß ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 des Bundeszentral-
registergesetzes zur Vorlage bei der Geneh-
migungsbehörde beantragt worden ist, bei 
juristischen Personen und Gesellschaften des 
Handelsrechts außerdem den Namen und 
Wohnsitz der vertretungsberechtigten Perso-
nen sowie auf Verlangen eine Bescheinigung 
des Registergerichts, daß die Eintragung in 
das Vereins-, Handels- oder Genossen-
schaftsregister nur noch von der Erteilung 
der Genehmigung abhängt, 

2. die Angabe der Staatsangehörigkeit des An-
tragstellers, bei juristischen Personen oder 
Gesellschaften des Handelsrechts die Staats-
angehörigkeit der vertretungsberechtigten 
Personen, 

3. die Angabe des Zwecks des Luftfahrtunter-
nehmens sowie der Gebiete, in welchen 
geflogen werden soll, 

4. die Angaben über die zur Verwendung vor-
gesehenen Luftfahrzeuge, insbesondere An-
zahl, Muster und Kategorien, 

die Namen des Luftfahrtpersonals unter An-
gabe der erteilten Erlaubnisse und besonde-
ren Berechtigungen, 

5. den Nachweis der für den sicheren Betrieb 
erforderlichen wi rtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit des Antragstellers, den Gese ll

-schaftsvertrag, die Bilanz einschließlich Ge

-

winn- und Verlustrechnung, Angaben über 
die Kapitalzusammensetzung des Unterneh-
mens, sein Anlagevermögen und den Kapi-
talbedarf, ferner einen Wirtschafts- und 
Liquiditätsplan für das laufende und fol-
gende Jahr, sowie Angaben über die vorge

-

sehenen Beförderungsentgelte und Bedin-
gungen, 

6. bei Verwendung von Luftfahrzeugen, die 
nicht im ausschließlichen Eigentum des An-
tragstellers stehen, den Nachweis, daß er 
daran uneingeschränkt die Verfügungs-
gewalt besitzt, die die beabsichtigte Verwen-
dung der Luftfahrzeuge voraussetzt (Halter), 
sowie auf Verlangen der Genehmigungs-
behörde über den Eigentümer der Luftfahr-
zeuge die Angaben nach den Nummern 1 
und 2, 

8. den Nachweis des Abschlusses der gesetz-
lich vorgeschriebenen Versicherungen, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 62 
unverändert 
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Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 63 
unverändert 

Entwurf 

9. den Nachweis, daß ausreichende personelle, 
technische und organisatorische Vorausset-
zungen vorhanden sind, um die Lufttüchtig-
keit der verwendeten Luftfahrzeuge jederzeit 
aufrechtzuerhalten und einen sicheren Be-
trieb durchzuführen, 

10. den Nachweis, daß die Ausrüstung der Luft-
fahrzeuge für die beabsichtigte Verwendung 
den Vorschriften für den Bet rieb des Luftfahr-
zeugs entspricht und die Führer der Luftfahr-
zeuge die erforderlichen Erlaubnisse und Be-
rechtigungen besitzen. 

(2) Für die Erteilung der Bet riebsgenehmigung 
für die gewerbsmäßige Beförderung von Fluggä-
sten, Post und/oder Fracht durch Luftfahrtunter-
nehmen nach Maßgabe der Verordnung (EWG) 
Nr. 2407/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über die 
Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Luft-
fahrtunternehmen (ABl. EG Nr. L 240 S. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung gilt Absatz 1 Nr. 1 
bis 5, 7 bis 10 entsprechend. Weitere nach der 
Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 zu erbringende 
Nachweise bleiben hiervon unberührt. 

§ 63 
Betriebsgenehmigung für Luftfahrtunternehmen 

außerhalb der Vertragsstaaten des 
Europäischen Wirtschaftsraumes 

(1) Die Betriebsgenehmigung für Luftfahrt-
unternehmen nach § 21 a des Luftverkehrsgeset-
zes, die von einem Staat außerhalb der Euro-
päischen Union oder des Europäischen Wi rt

-schaftsraumes gegenüber der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland auf diplomatischem 
Wege zur Ausübung des Linienverkehrs benannt 
worden sind (Bezeichnung), wird vom Bundes-
ministerium für Verkehr oder einer anderen von 
ihm bestimmten Stelle erteilt. 

(2) Vorbehaltlich abweichender Regelungen in 
Luftverkehrsabkommen mit dem Heimatstaat 
des bezeichneten ausländischen Unternehmens 
muß der Antrag auf Erteilung der Betriebsgeneh-
migung insbesondere enthalten: 

1. den Nachweis der Betriebsgenehmigung des 
Heimatstaates (Air Operator Certificate); 

2. die zur Bestimmung von Sitz und Nationalität 
der Gesellschaft notwendigen Angaben und 
Nachweise wie Gesellschaftssatzung, Han-
delsregisterauszug, Geschäftsbericht oder ent-
sprechende andere Dokumente, aus denen sich 
Angaben über Vorstand und Zusammenset-
zung des Geschäftskapitals entnehmen lassen; 

3. die Erteilung einer Vollmacht an  einen im 
Inland ansässigen Zustellungs- und Emp-
fangsbevollmächtigten; 

4. den Flugplan für die beantragte erste Flug-
planperiode mit Angabe von ICAO- oder IATA

-

Code des beantragenden Unternehmens; 
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5. die vollständige Flottenauflistung des zum 
Einsatz vorgesehenen Fluggeräts mit Anga-
ben zur Kapazität der einzelnen Luftfahrzeug

-

muster sowie über Eigentumsverhältnisse und 
Nationalitäts- und Eintragungszeichen; 

6. detaillierte Nachweise über die Einhaltung 
der gesetzlichen Versicherungspflicht; 

7. die Aufstellung über die zur Anwendung vor-
gesehenen Passagiertarife. 

(3) Die Genehmigungsbehörde kann weitere 
Nachweise, die denen nach § 62 Abs. 1 entspre-
chen, verlangen. 

(4) Bei der Antragstellung ist der Luftsicher-
heitsplan (§ 20 a des Luftverkehrsgesetzes) vor-
zulegen. 

§ 63 a 
Streckengenehmigung, Liniengenehmigung 

(1) Die Streckengenehmigung zur Ausübung 
von Verkehrsrechten auf Strecken innerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum nach 
der Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 des Rates 
vom 23. Juli 1992 über den Zugang von Luftfahrt-
unternehmen der Gemeinschaft zu Strecken des 
innergemeinschaftlichen Flugverkehrs (ABl. EG 
Nr. L 240 S. 8) in der jeweils geltenden Fassung 
wird erteilt 

1. für Luftfahrtunternehmen, deren Luftfahr-
zeuge ausschließlich nach Sichtflugregeln be-
trieben werden, von der Luftfahrtbehörde des 
Landes, in dem das Unternehmen seinen Sitz 
hat, 

2. für andere Luftfahrtunternehmen von dem 
Bundesministerium für Verkehr oder einer 
anderen von ihm bestimmten Stelle. 

Die Erteilung der Streckengenehmigung im 
innereuropäischen Luftverkehr hat eine gültige 
Betriebsgenehmigung nach der Verordnung 
(EWG) Nr. 2407/92 des Rates vom 23. Juli 1992 
über die Erteilung von Bet riebsgenehmigungen 
an Luftfahrtunternehmen (ABl. EG Nr. L 240 S. 1) 
in der jeweils geltenden Fassung und deren Fo rt

-bestand zur Voraussetzung. Auf Verlangen der 
für die Erteilung der Streckengenehmigung 
zuständigen deutschen Behörde ist eine beglau-
bigte Abschrift der Bet riebsgenehmigung und 
erforderlichenfalls eine Bescheinigung über die 
fortbestehende Gültigkeit derselben vorzulegen. 

(2) Die Genehmigung zur Ausübung von Ver-
kehrsrechten im Fluglinienverkehr auf Strecken, 
die nicht unter Absatz 1 fa llen, wird vom Bundes-
ministerium für Verkehr oder einer anderen von 
ihm bestimmten Stelle erteilt. Die Liniengeneh-
migung für ausländische Unternehmen hat eine 
gültige Betriebsgenehmigung nach § 63 zur Vor-
aussetzung. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 63 a 
unverändert 
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§63b 
unverändert 

§ 63 c 
unverändert 

§ 64 
unverändert 

§ 65 
unverändert 

Entwurf 

§ 63b 
Flugplan 

Bis zum 15. Februar (für die Flugplanperiode 
1. April bis 31. Oktober) und bis zum 15. Septem-
ber (für die Flugplanperiode 1. November bis 
31. März) eines jeden Jahres hat ein Luftfahrtun-
ternehmen mit der Genehmigung nach § 63 a 
Abs. 2 einen Flugplan bei dem Bundesministe-
rium für Verkehr oder einer anderen von ihm 
bestimmten Stelle zur Genehmigung vorzulegen. 
Luftfahrtunternehmen mit der Genehmigung 
nach § 63 a Abs. 1 haben den Flugplan nach den 
für die Flugpreise nach § 63 c Abs. 1 geltenden 
Regelungen zu hinterlegen. 

§ 63 c 
Flugpreise 

(1) Die Flugpreisgestaltung im innereuropäi-
schen Luftverkehr richtet sich nach der Verord-
nung (EWG) Nr. 2409/92 des Rates vom 23. Juli 
1992 über Flugpreise und Luftfrachtraten (ABl. 
EG Nr. L 240 S. 15) in der jeweils geltenden Fas-
sung. Die vorgesehenen Flugpreise des Perso-
nenluftverkehrs sind nach Artikel 5 Abs. 2 der 
Verordnung beim Bundesministerium für Ver-
kehr oder einer anderen von ihm bestimmten 
Stelle zu hinterlegen. Der hinterlegte Flugpreis 
wird 24 Stunden nach Eingang wirksam, es sei 
denn, die Genehmigungsbehörde trifft Maßnah-
men nach Artikel 6 der Verordnung. 

(2) Die Genehmigung für Beförderungsent-
gelte im Fluglinienverkehr nach § 63 a Abs. 2 
erteilt das Bundesministerium für Verkehr oder 
eine andere von ihm bestimmte Stelle. 

§ 64 
Anzeigepflichten 

Änderungen der Betriebsgrundlagen, die Ge-
genstand der jeweiligen Genehmigung dieses 
Abschnitts waren, sind von dem Inhaber der Ge-
nehmigung der Genehmigungsbehörde unver-
züglich anzuzeigen. Ist der Inhaber der Geneh-
migung nach den §§ 61 und 62 eine juristische 
Person oder eine Personengesellschaft, so sind 
Veränderungen hinsichtlich der vertretungsbe-
rechtigten Personen ebenfalls der Genehmi-
gungsbehörde anzuzeigen. 

§ 65 
Aufsicht 

(1) Die jeweils zuständige Genehmigungsbehör-
de dieses Abschnitts ist berechtigt nachzuprüfen, 
ob die Voraussetzungen, die für die Erteilung der 
Genehmigung maßgebend waren, fortbestehen 
und ob der Flugbetrieb ordnungsgemäß durchge-
führt wird. Sie kann die hierfür notwendigen Aus-
künfte verlangen und Überprüfungen der Luft-
fahrzeuge und des Unternehmens durchführen. 

(2) Hat das Bundesministerium für Verkehr eine 
andere Stelle zur Genehmigungsbehörde be-
stimmt, hat diese die Befugnisse nach Absatz 1." 
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15. Der 2. Unterabschnitt im Vierten Abschnitt wird 
wie folgt gefaßt: 

„2. Nichtgewerbsmäßige Verwendung von Luft-
fahrzeugen 

§ 66 
Genehmigungsbehörde 

Die Genehmigungen nach § 20 Abs. 1 
Satz 2 des Luftverkehrsgesetzes werden von 
der Luftfahrtbehörde des Landes, in dem der 
Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz hat, 
erteilt. Die Genehmigung kann von der Luft-
fahrtbehörde eines anderen Landes erteilt 
werden, wenn der Schwerpunkt der beab-
sichtigten Tätigkeit in diesem Lande liegt 
und die nach Satz 1 zuständige Behörde zu-
stimmt. 

§67 

Antrag auf Erteilung der Genehmigung 

(1) Der Antrag auf Erteilung der Genehmi-
gung muß die Angaben nach § 62 Abs. 1 
Nr. 1, 2, 4, 9 und 10, ferner den Nachweis des 
Abschlusses einer Unfa llversicherung der 
Fluggäste durch Vorlage des Versicherungs-
scheins oder eine Deckungszusage der Versi-
cherung enthalten. Bei einem ausländischen 
Antragsteller wird der Nachweis nach § 62 
Abs. 1 Nr. 9 und 10 durch die Vorlage der 
Betriebserlaubnis des Registerstaates oder 
durch eine entsprechende Unbedenklich-
keitsbescheinigung der zuständigen Luft-
fahrtbehörde dieses Staates erbracht. 

(2) Die Genehmigungsbehörde kann wei-
tere Angaben, Unterlagen und Nachweise 
fordern, die für eine Entscheidung über den 
Antrag nach Absatz 1 erforderlich sind. 

§ 68 
Anzuwendende Vorschrift 

Auf die Aufsicht ist § 65 sinngemäß anzu-
wenden." 

16. Der 3. Unterabschnitt im Vierten Abschnitt wird 
aufgehoben. 

17. In § 73 Nr. 2 werden die Wörter „Bundesminister 
für Verkehr" durch das Wo rt  „Luftfahrt-Bundes-
amt" ersetzt. 

18. In § 74 Abs. 4 werden die Wörter „Flugmodelle, 
Hängegleiter oder Gleitsegel" durch die Wörter 
„Flugmodelle und nicht motorgetriebene Luft-
sportgeräte" ersetzt. 

19. § 77 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 77 
Mitführen von Waffen 

Waffen, die der Mitführende nach anderen 
Rechtsvorschriften tragen darf, dürfen in Luft-
fahrzeugen ohne Erlaubnis mitgeführt werden. " 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

14. unverändert 

15. unverändert 

16. unverändert 

17. unverändert 

18. unverändert 
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20. In § 78 Abs. 4 wird die Angabe „§ 63 Abs. 2" 
durch die Angabe „§ 20 Abs. 3 des Luftverkehrs-
gesetzes" ersetzt. 

21. Der 6. Unterabschnitt im Vierten Abschnitt wird 
aufgehoben. 

22. In § 95 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe § 99 
Abs. 3" durch die Angabe „§ 99 Abs. 5" ersetzt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

19. unverändert 

20. unverändert 

21. Der 9. Unterabschnitt des Vierten Abschnitts 
wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„9. Ausreise deutscher Luftfahrzeuge". 

b) In § 90 werden die Wörter „zum Ausflug" 
durch die Wörter „zur Ausreise" ersetzt. 

c) In § 91 Abs. 2 Nr. 4 werden die Wörter „des 
Abflugs und des Rückflugs" durch die Wörter 
„der Ausreise und der Rückkehr" ersetzt. 

d) In § 91 Abs. 2 Nr. 5 werden die Wörter „des 
Flugs" durch die Wörter „der Ausreise" er-
setzt. 

e) § 92 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Erlaubnisfreie Ausreise". 

bb) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Der Erlaubnis nach § 2 Abs. 6 des 
Luftverkehrsgesetzes bedarf es nicht bei 
der Verwendung von Luftfahrzeugen zu 
nichtgewerblichen Zwecken, wenn der 
Bestimmungsort in einem Vertragsstaat 
der Internationalen Zivilluftfahrt-Orga-
nisation (ICAO-Mitgliedstaat) liegt, so-
wie bei der Verwendung von Luftsport-
geräten und für Flüge im Fluglinienver-
kehr." 

cc) In Absatz 2 werden die Wörter „der 
Flug" durch die Wörter „die Verwen-
dung des Luftfahrzeugs" ersetzt. 

dd) In Absatz 3 werden die Wörter „Aus-
flüge" und „Ausflügen" jeweils durch 
das Wort „Ausreisen" ersetzt. 

f) § 93 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 werden die Wörter „den ein-
zelnen Flug" durch die Wörter „die ein-
zelne Ausreise" sowie die Wörter „den 
Flug" durch die Wörter „die Ausreise" 
ersetzt. 

bb) In Absatz 2 werden das Wo rt  „Einzelflü-
gen" durch das Wort  „Einzelausreise", 
das Wort „Ausflugerlaubnis" durch das 
Wort  „Erlaubnis" sowie die Wörter „des 
Ausflugs" durch die Wörter „der Aus-
reise" ersetzt. 
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23. Dem § 96 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Rechtswirkungen nach Satz 1 treten nur 
dann ein, wenn der Antrag von einem nach § 15 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes beste llten 
inländischen Empfangsbevollmächtigten einge-
reicht wurde, der zugleich der Genehmigungs-
behörde als Zustellungsbevollmächtigter nach 
§ 8 des Verwaltungszustellungsgesetzes benannt 
worden ist." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

22. Der 10. Unterabschnitt des Vierten Abschnitts 
wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„10. Einreise ausländischer Luftfahrzeuge". 

b) In § 94 werden die Wörter „zum Einflug und 
zum Verkehr" durch die Wörter „zur Ein-
reise" ersetzt. 

c) § 95 wird wie folgt geändert: 

aa) in  Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 werden nach dem 
Wort „-flugplätze" die Wörter „oder 
-startplatz" eingefügt. 

bb) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 
„zum Einflug" durch die Wörter „zur 
Einreise" ersetzt. 

cc) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 99 
Abs. 3" durch die Angabe „§ 99 Abs. 5" 
ersetzt. 

d) § 96 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Erlaubnisfreie Einreise und verein-
fachte Erteilung der Erlaubnis". 

bb) In Absatz 1 werden die Wörter „Der Ein-
flug bedarf nicht" gestrichen, das Wort 
„der" wird durch das Wo rt  „Einer" ersetzt, 
nach dem Wort „Erlaubnis" werden die 
Wörter „bedarf es nicht" eingefügt, und 
das Wort „Luftsportgeräte" wird durch die 
Wörter „Luftfahrzeuge für Flüge zu nicht-
gewerblichen Zwecken" ersetzt. 

cc) In Absatz 2 werden das Wo rt  „Flügen" 
durch das Wort  „Einreisen" und die Wör-
ter „der Einflug" durch die Wörter „die 
Einreise" ersetzt. 

dd) In Absatz 3 werden die Wörter „dem 
Einflug" durch die Wörter „der Einreise" 
ersetzt. 

ee) Dem Absatz 3 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Die Rechtswirkungen nach Satz 1 treten 
nur dann ein, wenn der Antrag von einem 
nach § 15 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes beste llten inländischen Empfangs-
bevollmächtigten eingereicht wurde, der 
zugleich der Genehmigungsbehörde als 
Zustellungsbevollmächtigter nach § 8 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes benannt 
worden ist." 

e) § 96 a wird wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Beschränkungen bei erlaubnisfreier 
Einreise". 

bb) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort „Ein-
flugerlaubnis" durch das Wort  „Erlaub-
nis", die Wörter „den Einflug" durch die 
Wörter „die Einreise" und das Wo rt  „Flug" 
durch das Wort „Verkehr" ersetzt. 
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24. Vor § 101 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„11. Anerkennung von Luftsportgeräten". 

25. § 108 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 Buchstabe a wird aufgehoben. 

b) Nummer 12 wird aufgehoben. 

c) In Nummer 13 Buchstabe c wird die Angabe 
„Abs. 2" durch die Angabe „Abs. 4" ersetzt. 

26. Anlage 1 (zu § 14 Abs. 1) wird wie folgt ge-
ändert: 

a) Die Bezeichnung der Anlage wird wie folgt 
gefaßt: 

„Anlage 1 (zu § 14 Abs. 1 und § l9 Abs. 1)". 

b) Abschnitt I wird wie folgt gefaßt: 

„I. 
Eintragungsschein 

und Lufttüchtigkeitszeugnis 

Eintragungsschein und Lufttüchtigkeitszeug-
nis sind nach den dieser Anlage beigefügten 
Mustern zu erteilen: 

für Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Motor-
segler, Segelflugzeuge und bemannte Ballone 
nach den Mustern 1 und 2, für Luftsportgeräte 
nach den Mustern 3 und 4." 

c) Abschnitt II wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. Deutsche Flugzeuge, Drehflügler, 
Luftschiffe, Motorsegler und be-
mannte Ballone führen als Staatszu-
gehörigkeitszeichen die Bundesflagge 
und den Buchstaben D sowie als 
besondere Kennzeichnung (Eintra-
gungszeichen) vier weitere Buchsta-
ben."  

bb) In Nummer 2 wird das Wo rt  „Höchstge-
wicht" durch die Wörter „höchstzulässige 
Startmasse" ersetzt sowie der Punkt nach 
der Angabe „N" durch ein Komma ersetzt 
und die folgende Angabe eingefügt: 

„bemannte Ballone 	 O. " 

cc) In Nummer 4 Abs. 3 Satz 1 werden nach 
den Wörtern „Hülle von Luftschiffen" die 
Wörter „und bemannten Ballonen" einge-
fügt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

cc) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter 
„Der Einflug" durch die Wörter „Die 
Einreise" sowie die Wörter „der Flug sei-
nen" durch die Wörter „sie ihren" er-
setzt. 

f) In § 97 Abs. 1 werden die Wörter „zum Ein-
flug" durch die Wörter „zur Einreise" er-
setzt. 

23. unverändert 

24. unverändert 

25. unverändert 
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dd) Nummer 6 wird wie folgt gefaßt: 

„6. Bemannte Ballone führen den Buch-
staben D und das Eintragungszeichen 
entsprechend Nummer 3 Abs. 2 erster 
Halbsatz sowie auf der Kappe." 

d) Abschnitt III Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Bemannte Ballone setzen die Bundes-
flagge oder führen sie gemäß Nummer 1 
Abs. 2 in gegenüberliegender Anordnung 
außen auf der Hü lle; die Gesamthöhe muß 
hierbei jedoch mindestens 30 cm betra-
gen. " 

e) Der Anhang zur Anlage 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) Das Muster 3 wird aufgehoben. 

bb) Das bisherige Muster 4 a wird Muster 3. 

cc) Das bisherige Muster 4 b wird Muster 4. 

27. In § 24 Abs. 3 Nr. 3, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 40 
Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 28" jeweils 
durch die Angabe „ § 30" ersetzt. 

28. In § 2 Satz 2, § 7 Satz 2, § 20 Abs. 4 Satz 2, § 24 a 
Abs. 1 Satz 4, § 28 Abs. 3 Satz 2, § 81 Abs. 1 
Satz 3, § 92 Abs. 3 Satz 1, § 97 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2, § 99 Abs. 3 und § 101 Satz 1 werden 
jeweils 

a) die Wörter „Der Bundesminister" durch die 
Wörter „Das Bundesministerium" , 

b) das Wort  „Bundesminister" durch das Wo rt 
 „Bundesministerium", 

c) das Wort  „Er" durch das Wort  „Es", 

d) die Wörter „den Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium", 

e) die Wörter „der Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium" und 

f) das Wort  „er" durch das Wort  „es" 

ersetzt. 

Artikel 7 
Änderung der Kostenverordnung 

der Luftfahrtverwaltung 

Die Anlage zu § 2 Abs. 1 der Kostenverordnung 
der Luftfahrtverwaltung vom 14. Februar 1984 
(BGBl. I S. 346), zuletzt geändert durch die Verord-
nung vom 23. Mai 1996 (BGBl. I S. 702), wird wie 
folgt geändert: 

1. Abschnitt V Nr. 12 wird wie folgt gefaßt: 

„12. Genehmigung der Errichtung bestimmter 
Bauwerke und Luftfahrthindernisse (§ 12 
Abs. 2 Satz 4, § 15 Abs. 2 Satz 3, § 17 Satz 2 
LuftVG) 100 bis 2 000 DM". 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

26. unverändert 

27. unverändert 

Artikel 7 
unverändert 
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2. Abschnitt VI wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummer 1 wird durch die folgenden Num-
mern 1 und 1 a ersetzt: 

„1. Genehmigung von Luftfahrtunternehmen 
(§ 20 Abs. 1 Satz 1 oder § 20 Abs. 4, je-
weils in Verbindung mit § 61 LuftVZO) 
 400 bis 4 000 DM 

1 a. Genehmigung für die nichtgewerbsmäßi-
ge Beförderung von Fluggästen, Post und/ 
oder Fracht (§ 20 Abs. 1 Satz 2 LuftVG, 
§ 66 LuftVZO) 100 bis 800 DM". 

b) Die Nummern 7 und 8 werden aufgehoben. 

c) In Nummer 19 wird Buchstabe a aufgehoben; 
die nachfolgenden Buchstaben b und c werden 
die Buchstaben a und b. 

d) Nummer 20 wird aufgehoben. 

3. Abschnitt VII Nr. 24 wird aufgehoben. 

Artikel 8 
Änderung der Verordnung 

über Luftfahrtpersonal 

Die Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1984 
(BGB1. I S. 265), zuletzt geändert durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 26. Mai 1993 (BGB1. I S. 750), wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Nummer 2 des Ersten Abschnitts der 
Inhaltsübersicht, in § 7 Abs. 1 und 3 Satz 1, § 11 
Abs. 1 Nr. 1, in der Überschrift zu § 89, in § 89 
Abs. 1 und 2, § 128 Abs. 2 Satz 2 und im Muster 
des Beiblattes „A" zum Luftfahrerschein für Be-
rufsflugzeugführer zu Muster 2 (§ 10 LuftPersV) 
wird jeweils die Angabe „2. Klasse" gestrichen. 

2. In der Nummer 3 des Ersten Abschnitts der 
Inhaltsübersicht werden die Wörter „Berufsflug-
zeugführer 1. Klasse" gestrichen. 

3. § 13 wird aufgehoben. 

4. In § 125 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „für 
Berufsflugzeugführer 1. Masse,"  gestrichen. 

Artikel 9 
Übergangsregelung 

Die Form und die Abmessungen bisher bestehen-
der, von diesem Gesetz abweichender Bauschutz-
bereiche richten sich ab dem ... [einzusetzen: erster 
Tag des sechsten auf die Verkündung dieses Geset-
zes folgenden Kalendermonats] nach den Vorschrif-
ten des Luftverkehrsgesetzes über den Bauschutz-
bereich. Die  §§ 16, 16a, 18, 19 des Luftverkehrsge-
setzes finden Anwendung. Die zuständige Luftfahrt-
behörde kann auf Antrag des Flugplatzunternehmers 
den bisherigen Bauschutzbereich abweichend von 
Satz 1 aufrechterhalten, soweit öffentliche Interessen 
nicht entgegenstehen. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Artikel 8 
unverändert 

Artikel 9 
unverändert 
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Artikel 10 
Bekanntmachungsbefugnis 

Das Bundesministerium für Verkehr kann den 
Wortlaut des Luftverkehrsgesetzes in der nach dem 
Inkrafttreten dieses Änderungsgesetzes geltenden 
Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 11 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 5 bis 8 beruhenden Teile der 
dort  geänderten Rechtsverordnungen können auf 
Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung geändert oder aufgehoben 
werden. 

Artikel 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am ersten Tag des siebten auf die Verkündung fol-
genden Kalendermonats in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nr. 23 (§ 27 Abs. 1 LuftVG) tritt außer 
Kraft, sobald eine Rechtsverordnung über die Beför-
derung gefährlicher Güter in Luftfahrzeugen auf 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Artikel 10 
Bekanntmachungsbefugnis 

Das Bundesministerium für Verkehr kann den 
Wortlaut des Luftverkehrsgesetzes, der Luftver-
kehrs-Ordnung und der Luftverkehrs-Zulassungs

-

Ordnung in der nach dem Inkrafttreten dieses Ände-
rungsgesetzes geltenden Fassung im Bundesgesetz-
blatt bekanntmachen. 

Artikel 10 a 

Änderung des Gesetzes 
über Rechte an Luftfahrzeugen 

§ 96 Abs. 1 des Gesetzes über Pfandrechte an Luft-
fahrzeugen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 403-9 veröffentlichten, berei-
nigten Fassung, das zuletzt durch ... geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Das Bundesministerium der Justiz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates, bis zu deren Erlaß auch durch All-
gemeine Verwaltungsvorschriften mit Zustimmung 
des Bundesrates, die näheren Vorschriften über die 
Einrichtung und Führung des Registers für Pfand-
rechte an Luftfahrzeugen, die Einsicht in das Regi-
ster und die dazu gehörigen Akten sowie die Ertei-
lung von Abschriften aus dem Register und den Re-
gisterakten zu erlassen. Es kann in der Rechtsver-
ordnung auch bestimmen, daß das Register in ma-
schineller Form als automatisierte Datei geführt 
werden kann. Die Einzelheiten, insbesondere die 
Voraussetzungen für die Einrichtung eines automa-
tisierten Abrufverfahrens und die hierbei zu treffen-
den Schutzvorkehrungen, sind in Anlehnung an die 
Bestimmungen des Siebenten Abschnitts der Grund-
buchordnung, der §§ 55 a und 79 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, der §§ 8 a und 9 a des Handelsgesetz-
buchs und des § 125 a Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes 
über die Freiwillige Gerichtsbarkeit zu regeln." 

Artikel 11 
unverändert 

Artikel 12 
unverändert 
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Grund des Gesetzes über die Beförderung gefähr-
licher Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in 
der jeweils geltenden Fassung in Kraft getreten ist. 
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt Artikel 5 
Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrs-
gesetzes vom 18. September 1980 (BGBl. I S. 1729) 
außer Kraft. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 
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Bericht des Abgeordneten Lothar Ibrügger 

I. Zum Beratungsverfahren 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Änderung des Luftverkehrsge-
setzes - Drucksache 13/9513 - in seiner 213. Sitzung 
am 15. Januar 1998 zur federführenden Beratung an 
den Ausschuß für Verkehr sowie zur Mitberatung an 
den Sportausschuß und den Ausschuß für Fremden-
verkehr und Tourismus sowie gemäß § 96 GO an den 
Haushaltsausschuß überwiesen. 

Der Sportausschuß hat in seiner 49. Sitzung am 
25. März 1998 einstimmig bei Abwesenheit der Fraktio-
nen F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN empfohlen, 
den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der nach-
folgend aufgeführten Änderungen anzunehmen: 

Zu Artikel 1 Nr. 16 (§ 20 LuftVG) 

In Artikel 1 Nr. 16 ist in § 20 Abs. 1 der Satz 3 durch 
folgenden Satz zu ersetzen: 

„Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 gelten nicht für Luftsportge-
räte". 

Zu Artikel 1 Nr. 35 (§ 31 c LuftVG) 

Artikel 1 Nr. 35 wird neu gefaßt: 

,35. § 31 c wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „Benutzung des Luftraumes 
durch Luftsportgeräte" werden durch die 
Wörter „Benutzung des Luftraums durch 
Freiballone, Luftsportgeräte und Flugmo-
delle" ersetzt. 

b) In Nummer 5 wird die Angabe „ § 29 Abs. 1" 
durch die Angabe „§ 29 Abs. 1 und 4" ersetzt. 

c) Ein weiterer Satz wird angefügt wie folgt: 

„Satz 1 findet Anwendung auf Segelflugzeu-
ge, sofern das betreffende Land für seinen 
Aufgabenbereich (§ 31 Abs. 2) zustimmt."' 

Zu Artikel 1 Nr. 43 (0 60 Abs. 1 LuftVG) 

Buchstabe a (§ 60 Abs. 1 Nr. 3 a - neu -) ist zu strei-
chen. 

Zu Artikel 1 Nr. 45 (§ 65 LuftVG - neu -): 

An § 65 wird ein Absatz 8 angefügt wie folgt: 

„(8) Jeder Beauftragte nach § 31 c führt eine Datei 
über die von ihm im Rahmen seiner Zuständigkeiten 
erteilten Erlaubnisse und Berechtigungen. Die Ab-
sätze 2 bis 7 sind entsprechend anzuwenden." 

Zu Artikel 6 (Änderung der LuftVZO): 

1. Die Nummer 1 wird unter Buchstabe b wie folgt 
ergänzt: 

Nach den Wörtern „jeweils durch den Klammer-
zusatz (weggefallen) ersetzt" wird ein Komma 
gesetzt und eingefügt: 

„im 9. Unterabschnitt das Wo rt  „Ausflug" durch 
das Wort  „Ausreise", im 10. Unterabschnitt das 
Wort  „Einflug" durch das Wort  „Einreise" er-
setzt". 

2. Die Nummer 22 wird wie folgt gefaßt: 

,22. Der 9. Unterabschnitt des Vierten Abschnitts 
wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„9. Ausreise deutscher Luftfahrzeuge". 

b) In § 90 werden die Wörter „zum Ausflug" 
durch die Wörter „zur Ausreise" ersetzt. 

c) In § 91 Abs. 2 Nr. 4 werden die Wörter 
„des Abflugs und des Rückflugs" durch 
die Wörter „der Ausreise und der Rück-
kehr" ersetzt. 

d) In § 91 Abs. 2 Nr. 5 werden die Wörter 
„des Flugs" durch die Wörter „der Aus-
reise" ersetzt. 

e) § 92 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Erlaubnisfreie Ausreise". 

bb) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Der Erlaubnis nach § 2 Abs. 6 
des Luftverkehrsgesetzes bedarf es 
nicht bei der Verwendung von Luft-
fahrzeugen zu nichtgewerblichen 
Zwecken, wenn der Bestimmungsort 
in einem Vertragsstaat der Inter-
nationalen Zivilluftfahrt-Organisation 
(ICAO-Mitgliedstaat) liegt, sowie bei 
der Verwendung von Luftsportgeräten 
und für Flüge im Fluglinienverkehr." 

cc) In Absatz 2 werden die Wörter „der 
Flug" durch die Wörter „die Verwen-
dung des Luftfahrzeugs" ersetzt. 

dd) In Absatz 3 werden die Wörter „Aus-
flüge" und „Ausflügen" jeweils durch 
das Wort  „Ausreisen" ersetzt. 

f) § 93 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 werden die Wörter „den 
einzelnen Flug" durch die Wörter „die 
einzelne Ausreise" sowie die Wörter 
„den Flug" durch die Wörter „die Aus-
reise" ersetzt. 

bb) In Absatz 2 werden das Wo rt  „Einzel-
flügen" durch das Wort  „Einzelaus-
reise", das Wort  „Ausflugerlaubnis" 
durch das Wort  „Erlaubnis" sowie die 
Wörter „des Ausflugs" durch die Wör-
ter „der Ausreise" ersetzt.' 
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3. Die Nummer 23 wird wie folgt gefaßt: 

,23. Der 10. Unterabschnitt des Vierten Abschnitts 
wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

,,10. Einreise ausländischer Luftfahrzeuge". 

b) In § 94 werden die Wörter „zum Einflug 
und zum Verkehr" durch die Wörter „zur 
Einreise" ersetzt. 

c) § 95 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 werden nach 
dem Wort  „-flugplätze" die Wörter 
„oder -startplatz" eingefügt. 

bb) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 
„zum Einflug" durch die Wörter „zur 
Einreise" ersetzt. 

cc) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 
„ § 99 Abs. 3" durch die Angabe „ § 99 
Abs. 5" ersetzt. 

d) § 96 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Erlaubnisfreie Einreise und verein-
fachte Erteilung der Erlaubnis". 

bb) In Absatz 1 werden die Wörter „Der 
Einflug bedarf nicht" gestrichen, das 
Wort  „der" wird durch das Wort  „Ei-
ner" ersetzt, nach dem Wo rt  „Erlaub-
nis" werden die Wörter „bedarf es 
nicht" eingefügt, und das Wo rt  „Luft-
sportgeräte" wird durch die Wörter 
„Luftfahrzeuge für Flüge zu nichtge-
werblichen Zwecken" ersetzt. 

cc) In Absatz 2 werden das Wo rt  „Flügen" 
durch das Wort  „Einreisen" und die 
Wörter „der Einflug" durch die Wörter 
„die Einreise" ersetzt. 

dd) In Absatz 3 werden die Wörter „dem 
Einflug" durch die Wörter „der Einrei-
se " ersetzt. 

ee) Dem Absatz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 

„Die Rechtswirkungen nach Satz 1 tre-
ten nur dann ein, wenn der Antrag 
von einem nach § 15 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes beste llten inländi-
schen Empfangsbevollmächtigten ein-
gereicht wurde, der zugleich der Ge-
nehmigungsbehörde als Zustellungs-
bevollmächtigter nach § 8 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes benannt 
worden ist. " 

e) § 96 a wird wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Beschränkungen bei erlaubnisfreier 
Einreise". 

bb) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort 
 „Einflugerlaubnis" durch das Wort 
 „Erlaubnis", die Wörter „den Einflug" 

durch die Wörter „die Einreise" und 

das Wort  „Flug" durch das Wort  „Ver-
kehr" ersetzt. 

cc) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter 
„Der Einflug" durch die Wörter „Die 
Einreise" sowie die Wörter „der Flug 
seinen" durch die Wörter „sie ihren" 
ersetzt. 

f) In § 97 Abs. 1 werden die Wörter „zum 
Einflug" durch die Wörter „zur Einreise" 
ersetzt.' 

Der Ausschuß für Fremdenverkehr und Tourismus 
hat in seiner Sitzung am 25. März 1998 einstimmig 
bei Abwesenheit der Mitglieder der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und F.D.P. sowie der 
Gruppe der PDS die Annahme des Gesetzentwurfs in 
der Fassung der vom Sportausschuß in seiner Sitzung 
vom 25. März 1998 angenommenen Änderungsanträ-
ge empfohlen. 

Der Rechtsausschuß hat zu dem Gesetzentwurf eine 
gutachtliche Stellungnahme abgegeben. Der Rechts-
ausschuß hat in seiner Sitzung am 25. März 1998 ein-
stimmig empfohlen, dem Gesetzentwurf unter Einbe-
ziehung nachfolgender Formulierung zuzustimmen: 

In den Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung 
des Luftverkehrsgesetzes (Drucksache 13/9513) wird 
folgender Artikel 10 a eingestellt: 

,Artikel 10 a 
Änderung des Gesetzes über 

Rechte an Luftfahrzeugen 

§ 96 Abs. 1 des Gesetzes über Pfandrechte an  Luft-
fahrzeugen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 403-9 veröffentlichten, bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch ... geändert worden ist, 
wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Das Bundesministerium der Justiz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates, bis zu deren Erlaß auch durch All-
gemeine Verwaltungsvorschriften mit Zustimmung 
des Bundesrates, die näheren Vorschriften über die 
Einrichtung und Führung des Registers für Pfand-
rechte an  Luftfahrzeugen, die Einsicht in das Register 
und die dazu gehörigen Akten sowie die Erteilung 
von Abschriften aus dem Register und den Register-
akten zu erlassen. Es kann in der Rechtsverordnung 
auch bestimmen, daß das Register in maschineller 
Form als automatisierte Datei geführt werden kann. 
Die Einzelheiten, insbesondere die Voraussetzungen 
für die Einrichtung eines automatisierten Abrufver-
fahrens und die hierbei zu treffenden Schutzvorkeh-
rungen, sind in Anlehnung an die Bestimmungen 
des Siebenten Abschnitts der Grundbuchordnung, 
§§ 55a und 79 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der 
§§. 8 a und 9 a des Handelsgesetzbuchs und des 
§ 125 a Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die Freiwilli-
ge Gerichtsbarkeit zu regeln."' 

Der Ausschuß für Verkehr hat den Gesetzentwurf in 
seiner 70. Sitzung am 22. April 1998 beraten. In sei-
ner Schlußabstimmung stimmte der Ausschuß zu-
nächst über die einzelnen Artikel des Gesetzentwurfs 
auf Drucksache 13/9513 in der durch den Ausschuß 
geänderten Fassung ab. 
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Die Artikel 1 bis 12 wurden einstimmig bei Enthal-
tung der Gruppe der PDS und Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 
Der Gesetzentwurf insgesamt mit den durch den 
Ausschuß beschlossenen Änderungen wurde ein

-

stimmig bei Enthaltung der Gruppe der PDS und Ab-
wesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
angenommen. 

Der von den Koalitionsfraktionen eingebrachte Ent-
schließungsantrag wurde mit den Stimmen der Koali-
tionsfraktionen und den Stimmen der Fraktion der 
SPD gegen die Stimmen der Gruppe der PDS bei Ab-
wesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
angenommen. 

II. Zum Inhalt des Gesetzentwurfs 

Mit dem Gesetzentwurf werden primär Maßnahmen 
zur Verbesserung der Luftverkehrssicherheit in der 
Bundesrepublik Deutschland durch entsprechende 
Änderungen des Luftverkehrsgesetzes sowie ver-
schiedener anderer Gesetze und Verordnungen um-
gesetzt. Ziel dieses Gesetzes ist es, den hohen Sicher-
heitsstandard in der Zivilluftfahrt weiter zu steigern 
und dauerhaft zu gewährleisten. 

Folgende Maßnahmen sind in diesem Zusammen-
hang besonders hervorzuheben: 

- Im Luftverkehrsgesetz wird nunmehr klargestellt, 
daß bestimmte deutsche Luftverkehrsvorschriften 
auch außerhalb des deutschen Hoheitsbereichs 
Geltung haben, um die Sicherheit des Luftver-
kehrs zu gewährleisten. Besatzungsmitglieder ei-
nes deutschen Luftfahrzeugs werden ausdrücklich 
verpflichtet, auch im Hoheitsbereich eines ande-
ren Staates die do rt  jeweils geltenden Flug- und 
Luftverkehrsregeln zu beachten und zu befolgen. 

- Die Lufthoheit der Bundesrepublik Deutschland 
wird ausdrücklich festgeschrieben und bestimmt, 
welche Luftfahrzeuge den deutschen Luftraum 
nutzen dürfen. 

- Die Genehmigungsbehörden erhalten jetzt die 
notwendigen Prüfungs- und Kontrollrechte, um 
die Einhaltung bzw. den weiteren Bestand der Ge-
nehmigungsvoraussetzungen kontrollieren zu 
können. Darüber hinaus wird den für die Luftauf-
sicht zuständigen Vertretern der Luftfahrtbehör-
den der Länder wie auch den Genehmigungsbe-
hörden ein ausdrückliches Betretungs- und Unter-
suchungsrecht für Luftfahrzeuge eingeräumt , da-
mit diese auf ihre - erkennbare - Lufttüchtigkeit 
(Verkehrssicherheit) kontrolliert werden können. 

- Außerdem sind die Ordnungswidrigkeitentatbe-
stände und die für sie geltenden Bußgeldhöchst-
sätze einer grundsätzlichen Revision unterworfen 
worden. Die neuen und drastisch angehobenen 
Bußgeldhöchstgrenzen berücksichtigen wesent-
lich stärker als bisher Sicherheitsaspekte, denn die 
Folgewirkungen von Verstößen gegen die Luftver-
kehrs-Sicherheit sind kaum kalkulierbar und kön-
nen erhebliche Konsequenzen für andere Luftver-
kehrsteilnehmer, für Passagiere und nicht zuletzt 
für die Bevölkerung am Boden mit sich bringen. 

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf können 
zukünftig bei entsprechenden Verstößen Bußgel-
der von bis zu einhunderttausend Deutsche Mark 
verhängt werden. 

Darüber hinaus werden mit dem Entwurf zentrale, 
für den Bereich des Luftverkehrs bedeutsame Rege-
lungen der europäischen Gemeinschaft berücksich-
tigt und in einem eigenen Abschnitt umfassende da-
tenschutzrechtliche Regelungen eingeführt. 

III. Zur Begründung der Beschlußempfehlung 

1. Allgemeines 

Die Fraktionen betonten übereinstimmend, daß an-
gesichts der von einer außerordentlichen Dynamik 
gekennzeichneten Entwicklung des Luftverkehrs mit 
einem jährlichen Aufkommen von über 110 Millionen 
Fluggästen an deutschen Verkehrsflughäfen die Si-
cherheit des Luftverkehrs weiter gesteigert und dau-
erhaft gewährleistet werden müsse. Die vorgelegte 
11. Novelle des Luftverkehrsgesetzes bringe in die-
sem Sinne einen weiteren Schub im Bereich der Luft-
verkehrssicherheit. Hervorzuheben sei in diesem Zu-
sammenhang, daß das Betretungs- und Untersu-
chungsrecht der beim Luftfahrt-Bundesamt einge-
richteten Sicherheitsgruppe „Task Force" nunmehr 
ausdrücklich gesetzlich verankert sei. Diese bereits 
im Juli 1996 eingerichtete Sicherheitsgruppe habe 
mittlerweile zwar bereits mehr als 700 Vorfeldkon-
trollen von ausländischen Luftfahrzeugen auf deut-
schen Flughäfen durchgeführt, doch im Streitfall hät-
ten Flugkapitäne Betreten und Inspektion des Luft-
fahrzeuges verweigern können. Außerdem sei vorge-
sehen, die Bußgeldrahmensätze für Verstöße gegen 
luftrechtliche Vorschriften von derzeit 10 000 bis 
20 000 DM künftig auf 20 000 bis 100 000 DM zu er-
höhen. 

Die Fraktion der CDU/CSU erinnerte daran, daß im 
Rahmen der 10. Novelle des Luftverkehrsgesetzes 
der Bundesminister für Verkehr ermächtigt worden 
sei, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, de-
ren Anteile ausschließlich vom Bund gehalten wür-
den, mit der Wahrnehmung von Flugsicherungsauf-
gaben zu beauftragen. In der Folge habe die Bundes-
regierung die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) 
gegründet. Schon seinerzeit sei im Zusammenhang 
mit der Diskussion der Organisationsprivatisierung 
erörtert worden, ob der DFS nicht die Möglichkeit 
gegeben werden so ll, sich an fremden Unternehmen 
zu beteiligen, bzw. Beteiligungen fremder Unterneh-
men an der DFS erlaubt sein sollen. Die Diskussion 
sei im Laufe der Jahre außerparlamentarisch weiter-
geführt worden und habe zu dem von den Koali-
tionsfraktionen vorgelegten Prüfauftrag an die Bun-
desregierung hinsichtlich Kapitalbeteiligung an  der 
DFS sowie dem eingebrachten Änderungsantrag ge-
führt, der es der DFS erlaube, sich an anderen Unter-
nehmen zu beteiligen. Der Änderungsantrag, der die 
Nummern 34 und 36 des Gesetzentwurfs betrifft, hat 
folgenden Wortlaut: 
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1. Zu Nummer 34 des Entwurfs: 

§ 31 b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Satz 2 wie folgt gefaßt: 

„Darüber hinaus kann das Bundesministerium 
für Verkehr geeignete natürliche Personen mit 
der Wahrnehmung einzelner Aufgaben nach 
§ 27 c Abs. 2 beauftragen. " 

b) In Absatz 2 wird Satz 2 wie folgt gefaßt und fol-
gender Satz 3 angefügt: 

„Das gleiche gilt im Falle des § 27 d Abs. 4. Die 
Verpflichtung entfällt, soweit das Bundesmini-
sterium für Verkehr geeignete natürliche Perso-
nen nach Absatz 1 Satz 2 beauftragt. " 

c) In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort 
„Flugsicherungsunternehmens" die Wörter 
„sowie des Luftfahrt-Bundesamtes im Aufga-
benbereich der Flugsicherung" eingefügt. 

d) Folgender neuer Absatz wird als Absatz 5 ange-
fügt: 

„Das Flugsicherungsunternehmen kann sich 
mit Zustimmung des Bundesministeriums für 
Verkehr zur Erfüllung seiner Aufgaben an an-
deren Unternehmen beteiligen oder Unterneh-
men erwerben oder errichten. Seine Verant-
wortlichkeit für die ordnungsgemäße Erfüllung 
der ihm übertragenen Aufgaben bleibt unbe-
rührt. Die Zustimmung stellt keine Beleihung 
dar. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften des 
Bundes bleiben unberührt." 

2. In Nummer 36 wird folgender neuer Absatz a) ein-
gefügt: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Beauftragte nach § 31 b unterstehen der 
Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Ver-
kehr; die Beauftragte nach § 31 b Abs. 1 Satz 1 
untersteht bei der Wahrnehmung der Aufgaben 
nach § 27c Abs. 2 Nr. 1 der Fachaufsicht des 
Bundesministeriums für Verkehr; Beauftragte 
nach § 31 b Abs. 1 Satz 2 unterstehen bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben der Fachaufsicht 
des Flugsicherungsunternehmens. " 

Die Buchstaben a und b des Änderungsantrages zu 
Nummer 1 wurden wie folgt begründet: Um die Effi-
zienz und Wirtschaftlichkeit der Flugsicherung zu 
steigern, nehmen im Bereich der regionalen Flughä-
fen natürliche Personen hoheitliche Aufgaben wahr. 
Diese Personen werden vom Bundesministerium für 
Verkehr aufgrund der bestehenden Ermächtigung 
des § 31 b LuftVG beauftragt. Eine vergleichbare ge-
setzliche Grundlage fehle für die 17 deutschen inter-
nationalen Verkehrsflughäfen, an denen die DFS 
Deutsche Flugsicherung GmbH tätig sei. Die Neure-
gelung schaffe den Spielraum, daß die DFS für be-
stimmte hoheitliche Aufgaben im Bereich der Flugsi-
cherung an den deutschen internationalen Verkehrs-
flughäfen vom Bundesministerium für Verkehr belie-
hene Personen einsetzen könne. Dadurch werde ein 
wirtschaftlich orientierter Einsatz von Personal geför-
dert. 

Zur Begründung des Buchstaben c wurde auf Num-
mer 34 des Regierungsentwurfs verwiesen. 

Zur Begründung des Buchstaben d wurde ausge-
führt, daß die Entwicklung in der Flugsicherung, ins-
besondere der Trend zur europäischen bzw. interna-
tionalen Ausrichtung, flexiblere Reaktionen der DFS 
Deutsche Flugsicherung GmbH im Umgang mit Kun-
den und Kooperationspartnern verlange. Die Neure-
gelung gebe der DFS die Möglichkeit, sich an ande-
ren Unternehmen zu beteiligen bzw. neue Unterneh-
men mit Partnern, insbesondere mit anderen Flug-
sicherungsunternehmen, zu gründen. Sie räume da-
mit der DFS gerade bei der Neugestaltung der euro-
päischen Flugsicherungslandschaft einen größeren 
Handlungs- und Gestaltungsspielraum ein und 
schaffe den Rahmen für die bessere Ausnutzung von 
Synergieeffekten und günstigere Kostenentwick-
lung. 

Beim Änderungsantrag zu Nummer 2 verwiesen die 
Koalitionsfraktionen darauf, daß damit die notwendi-
gen Regelungen für die Rechts- und Fachaufsicht für 
die Beauftragten nach § 31 b getroffen würden. 

Die Fraktion der SPD stimmte den Änderungsanträ-
gen sowie dem Entschließungsantrag der Koali-
tionsfraktionen zu. Dabei wies sie darauf hin, daß der 
im Entschließungsantrag enthaltende Prüfauftrag an 
die Bundesregierung dazu diene, rechtliche Klarheit 
zu erzielen, in welcher Art  und Weise in Zukunft Ka-
pitalbeteiligungen anderer Gesellschafter neben 
dem Bund an der DFS ermöglicht werden können. In 
diesem Zusammenhang sei aber hervorzuheben, daß 
der Gesetzgeber bei der 10. Novelle des Luftver-
kehrsgesetzes keine Vollprivatisierung sondern le-
diglich eine Organisationsprivatisierung im Auge ge-
habt habe, um damit eine effizientere und flexiblere 
Geschäftsführung sowie eine möglichst wirtschaftli-
che und technologisch qualifizierte Dienstleistung 
„Luftverkehrskontrolle" durch die DFS zu ermögli-
chen. 

In diesem Zusammenhang sei von Bedeutung, daß 
die Entwicklung der DFS, als wettbewerbs- und lei-
stungsfähige Organisation im alleinigen oder über-
wiegenden Eigentum des Bundes, eingebettet sei in 
die europäische Luftverkehrskontrolle, von der nach 
Lage der Dinge nach wie vor nicht zu erwarten sei, 
daß sie sich zu einer eigenständigen Organisation 
mit europäischer Exekutive entwickeln werde. Viel-
mehr sei davon auszugehen, daß die jeweiligen na-
tionalen Agenturen, die Luftverkehrskontrolle betrie-
ben, europäisch zusammengebunden werden müß-
ten. Insofern sei davon auszugehen, daß die DFS in 
einem sich öffnenden Markt von Flugsicherungslei-
stungen sich zu behaupten habe. Damit dies in Zu-
kunft optimal geschehen könne, habe die Fraktion der 
SPD den Vorschlägen der Änderungsanträge sowie 
dem Prüfauftrag des Entschließungsantrages zuge-
stimmt. Die Zustimmung werde jedoch mit dem Hin-
weis verknüpft, daß durch die Beteiligung an  anderen 
Gesellschaften oder durch die Beteiligung anderer Ge-
sellschafter an  der DFS weder das Rechtsinstitut der 
Beleihung, die Rechts- und Fachaufsicht durch die DFS 
bzw. durch das Bundesministerium für Verkehr, noch 
die Leistungsfähigkeit der Luftverkehrskontrolle in 
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irgendeiner Weise eingeschränkt oder aufgelöst wer-
den dürfe. Dies richte sich auch an die Adresse der 
Beschäftigten in der DFS, denn es komme darauf an, 
die hohe, weltweit führende technologische und per-
sonelle Qualität der Luftverkehrskontrolle, in einem 
im übrigen auch durch Mitbestimmung gekenn-
zeichneten Unternehmen, zu sichern. 

Die Fraktion der F.D.P. sieht das durch die Ände-
rungsanträge eingeleitete Vorhaben als Chance, in 
diesem zukunftsträchtigen Segment führend auf dem 
Weltmarkt zu werden. Es könne unterstellt werden, 
daß aus Wettbewerbsgründen, aus Gründen der Ar-
beitsqualität und Leistungssicherung die DFS über-
haupt nicht daran denke, mit zweitklassigen Part-
nern zu operieren, sondern sich auch weiterhin dar-
um bemühen werde, ihren erstklassigen Qualitäts-
standard zu erhalten. Ähnliche Bedenken, die auch 
im Vorfeld der Organisationsprivatisierung vorge-
bracht worden seien, hätten sich im nachhinein für 
jedermann erkennbar als unzutreffend erwiesen. 

Die Gruppe der PDS lehnte Entschließungs- und Än-
derungsantrag ab, da zu befürchten sei, daß die ge-
planten Maßnahmen zu einem Personalabbau führen 
könnten. 

Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zu 
Nummer 34 des Gesetzentwurfs (§ 31 b LuftVG) wur-
de mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der 
Fraktion der SPD gegen die Stimme der Gruppe der 
PDS bei Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Der Änderungsantrag zu Nummer 36 des Regie-
rungsentwurfs (§ 31 d LuftVG) wurde einstimmig bei 
Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen 
wurde mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und 
der Fraktion der SPD gegen die Stimme der Gruppe 
der PDS bei Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN angenommen. 

2. Zu den einzelnen Vorschriften 

Grundlage der Beratung war der Gesetzentwurf in 
der Fassung der Gegenäußerung der Bundesregie-
rung zur Stellungnahme des Bundesrates (Anlagen 2 
und 3 zu Drucksache 13/9513). Darüber hinaus wur-
den in mehreren Berichterstattergesprächen Ände-
rungen erarbeitet, denen sich der Ausschuß an

-schloß. Schließlich legten die Koalitionsfraktionen 
bei der Beratung noch einen Änderungsantrag zu 
den §§ 31 b und 31 d LuftVG vor. Im folgenden wer-
den die vom Ausschuß für Verkehr beschlossenen 
Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung 
des Gesetzentwurfs der Bundesregierung erläutert. 

Zu Artikel 1- (Änderung des Luftverkehrsgesetzes) 

Zu Nummer 1- (Inhaltsübersicht) 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 9 - (§ 10 Abs. 1 LuftVG) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 

Zu Nummer 13a - (§ 18b LuftVG) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß in § 18 b Abs. 2 - neu - die Wörter „die Länder" 
jeweils durch die Wörter „die obersten Luftfahrtbe-
hörden der Länder" ersetzt werden. 

Im Interesse der Rechtssicherheit ist es erforderlich, 
daß gegenüber der für die Flugsicherung zuständi-
gen Stelle die für den Empfang der Informationen zu-
ständige Stelle in dem jeweiligen Land konkret be-
zeichnet wird. § 18 a Abs. 1 LuftVG enthält bereits 
eine ähnliche Unterrichtungsregelung. Diese sollte 
daher auch für den neuen § 18 b übernommen wer-
den. 

Zu Nummer 15 - (§ 19 b LuftVG) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. Der Vorschlag des Bundesrates wird be-
grüßt, weil er im Ergebnis zu einer Kostensenkung 
bei der öffentlichen Hand führt. Dabei läßt die Ände-
rung es den Flugplätzen nach wie vor unbenommen, 
die entsprechenden Räume und Plätze nach ihren 
Vorstellungen zu errichten und zu unterhalten. Die 
Änderung zwingt aber nunmehr die Flugplatzunter-
nehmen, stärker als bisher auch Kostenaspekte zu 
berücksichtigen. Daß der Flugplatzunternehmer zu-
künftig auch preiswertere Alternativen zu prüfen ha-
ben wird, wird insbesondere in den Fä llen deutlich, 
wo die Selbstkosten den Marktpreis für entsprechen-
de Räume und Plätze überschreiten; zukünftig kann 
hierfür von den nach § 29 c zuständigen Behörden 
nur noch der Marktpreis verlangt werden. 

Zu Nummer 16 - (§ 20 Abs. 1 Satz 2 LuftVG) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 

Zu Nummer 16 - (§ 20 Abs. 1 Satz 3 LuftVG) 

Die Entwurfsfassung begegnete verfassungsrechtli-
chen Bedenken, die während des parlamentarischen 
Verfahrens nicht ausgeräumt werden konnten. Ge-
gen eine genehmigungsfreie gesetzliche Verwen-
dung von Luftsportgeräten bestehen keine Bedenken 
im Hinblick auf ihre naturgemäß sehr engen Einsatz-
bereiche. 

Zu Nummer 22 - (§ 25 Abs. 1 LuftVG) 

Der Anregung des Bundesrates wird zugestimmt un-
ter Anpassung des Wortlauts. 

Zu Nummer 28 - (§ 29 Abs. 4 LuftVG) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 
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Zu Nummer 28 a - (§ 29 a LuftVG) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 

Ein Verstoß gegen das Grundgesetz (Artikel 14) wird 
nicht gesehen, da diese Kosten in die Kostenstellen-
rechnung der Flugplätze einfließen und an die Nut-
zer weitergegeben werden können (Nutzungsgebüh-
ren). 

Zu Nummer 30a - (§ 29 d LuftVG) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 

Dem Vorschlag wird in der Sache teilweise zuge-
stimmt, im übrigen wird der Vorschlag abgelehnt. 

Mit der Zuverlässigkeitsüberprüfung wird in erhebli-
chem Maße in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
des Betroffenen - hier insbesondere in das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung - eingegriffen. Da 
den Luftfahrtbehörden zum Zwecke der Überprü-
fung u. a. auch Informationen von den Polizei- und 
den Verfassungsschutzbehörden übermittelt werden, 
ist ein derartiger Eingriff in Rechte des Betroffenen 
grundsätzlich wesentlich weitergehend als do rt , wo 
lediglich die Vorlage eines polizeilichen Führungs-
zeugnisses verlangt wird. Hieran ändert auch nichts 
der Umstand, daß eine Überprüfung nur mit Zustim-
mung des Betroffenen erfolgen kann. Das nach dem 
Grundgesetz zu beachtende Übermaßverbot ver-
pflichtet den Staat insoweit zur Zurückhaltung. Nach 
dem verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeits-
grundsatz ist insbesondere bei mehreren geeigneten 
Maßnahmen das mildeste Mittel auszuwählen, um 
einen Eingriff in Grundrechte des Betroffenen so ge-
ring wie möglich zu halten. 

Würde dem Vorschlag gefolgt, könnten Personen ei-
ner Zuverlässigkeitsüberprüfung auch dann unter-
worfen werden, wenn sie nur einmalig in entspre-
chende Sicherheitsbereiche von Flughäfen gelangen. 
In diesen Kreis wären grundsätzlich auch Passagiere 
einzubinden. 

Bei Abwägung der subjektiven Rechte des Betroffe-
nen mit den Interessen der Allgemeinheit an der 
Luftsicherheit ist es nach Ansicht der Bundesregie-
rung ausreichend, wenn in Fällen des gelegentlichen 
Zutritts der Betroffene vor dem Betreten des Sicher-
heitsbereichs in der für Fluggäste vorgesehenen Wei-
se durchsucht oder erforderlichenfalls durch über-
prüftes Personal des Flugplatzes begleitet wird. 

Die Zuverlässigkeitsüberprüfung muß daher grund-
sätzlich begrenzt bleiben auf Personen, die regelmä-
ßig oder häufiger sicherheitsrelevante Bereiche von 
Flughäfen betreten. 

Soweit Personen allerdings im Rahmen ihrer Tätig-
keit als Angehörige von z. B. Versorgungs- und Repa-
raturunternehmen (im Auftrage der Flugplatz- oder 
Luftfahrtunternehmen) die Möglichkeit haben - ohne 
die Sicherheitsbereiche betreten zu müssen - die Si-
cherheit des Luftverkehrs zu beeinträchtigen, er-
scheint auch nach Auffassung der Bundesregierung 
die Befugnis für eine Zuverlässigkeitsüberprüfung 
angebracht. Das Tätigwerden dieser Unternehmen 

im Auftrage der Flugplatz- oder Luftfahrtunterneh-
men und ihre enge Einbindung in den Bet rieb eines 
Flugplatz- bzw. eines Luftfahrtunternehmens recht-
fertigen es, Mitarbeiter dieser Unternehmen den An-
gehörigen von Flugplatz- und Luftfahrtunternehmen 
gleichzustellen. 

Die Ergänzungen zu den Absätzen 3 und 5 entspre-
chen den Änderungen zu § 58 (s. Nummer 42). 

Die Ergänzung zu Absatz 4 gründet auf der arbeits-
rechtlichen Position eines Flugplatzunternehmers, 
der einer als unzuverlässig erkannten Person kündi-
gen oder sie u. U. geringerwertig einsetzen muß. 

Zu Nummer 32 - (§ 31 Abs. 4 LuftVG) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 

Nach der Neuregelung von Absatz 2 Nr. 11 sind die 
Länder nur noch für die Genehmigung von Luftfahrt-
unternehmen zuständig, deren Luftfahrzeuge aus-
schließlich nach Sichtflugregeln betrieben werden. 
Eine technische und bet riebliche Prüfung des Zu-
standes dieser Unternehmen durch das Luftfahrt-
Bundesamt kann wegen der geringeren betriebli-
chen Komplexität dieser Unternehmen und der ge-
ringeren Anforderungen an  Personal und Gerät nun-
mehr entfallen. Luftverkehrssicherheitserwägungen 
greifen unter diesem Aspekt grundsätzlich nicht län-
ger, zumal die Genehmigungsbehörden die von Ih-
nen genehmigten Luftfahrtunternehmen unter ihrer 
dauernden (Genehmigungs-)Aufsicht haben. Für ein 
Beibehalten der bisherigen obligatorischen Prüfung 
in jedem Fall  durch das Luftfahrt-Bundesamt besteht 
danach kein materiell oder rechtlich vertretbarer 
Grund mehr. 

Jedoch ist im Hinblick auf die Änderung des § 31 
Abs. 2 Nr. 11 in besonders gelagerten Einzelfällen 
die Notwendigkeit anzuerkennen, z. B. anläßlich des 
beabsichtigten Einsatzes von außergewöhnlich gro-
ßen oder technisch neuartigen Luftfahrzeugen, das 
mit technischen und betrieblichen Prüfungen in der-
artigen Sonderfällen stärker vertraute Luftfahrt-Bun-
deamt Stellung nehmen zu lassen. 

Insoweit wird die vom Bundesrat vorgeschlagene 
Änderung angepaßt. 

Zu Nummer 34 - (§ 31 b Abs. 1, 2, 5 LuftVG) 

Zu § 31 b Abs. 1 und 2 LuftVG 

Um die Effizienz und Wi rtschaftlichkeit der Flugsi-
cherung zu steigern, nehmen im Bereich der regiona-
len Flughäfen natürliche Personen hoheitliche Auf-
gaben wahr. Diese Personen werden vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr aufgrund der bestehenden 
Ermächtigung des § 31 LuftVG beauftragt. Eine 
vergleichbare gesetzliche Grundlage fehlt für die 
17 deutschen internationalen Verkehrsflughäfen, an 
denen die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH tätig 
ist. Die Neuregelung schafft den Spielraum, daß die 
DFS für bestimmte hoheitliche Aufgaben im Bereich 
der Flugsicherung an den deutschen internationalen 
Verkehrsflughäfen vom Bundesministerium für Ver-
kehr beliehene Personen einsetzen kann. Dadurch 
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wird ein wirtschaftlich orientierter Einsatz von Perso-
nal gefördert. 

Zu § 31 b Abs. 5 LuftVG 

Die Entwicklung in der Flugsicherung, insbesondere 
der Trend zur europäischen bzw. internationalen 
Ausrichtung, verlangt flexiblere Reaktionen der DFS 
Deutsche Flugsicherung GmbH im Umgang mit Kun-
den und Kooperationspartnern. Die Neuregelung 
gibt der DFS die Möglichkeit, sich an anderen Unter-
nehmen zu beteiligen bzw. neue Unternehmen mit 
Partnern, insbesondere mit anderen Flugsicherungs

-

unternehmen, zu gründen. Sie räumt damit der DFS . 

gerade bei der Neugestaltung der europäischen 
Flugsicherungslandschaft einen größeren Hand-
lungs- und Gestaltungsspielraum ein und schafft den 
Rahmen für die bessere Ausnutzung von Synergieef-
fekten und günstigere Kostenentwicklung. 

Zu Nummer 35 - (§ 31 c LuftVG) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 

Zu Nummer 36 - (§ 31 d LuftVG) 

Aufgrund der Neufassung in § 31 b Abs. 1 ist eine 
Änderung in § 31 d Abs. 2 erforderlich. Da neben 
dem Flugsicherungsunternehmen auch natürliche 
Personen beliehen werden, übt das Bundesministe-
rium für Verkehr die Rechtsaufsicht auch über die 
natürlichen Personen aus, um - zur Wahrung des 
Prinzips der Regierungsverantwortlichkeit - die 
administrative Kontrolle zu gewährleisten. Die Fach-
aufsicht über Beauftragte nach § 31 d Abs. 1 Satz 2 
kann bei der DFS liegen, da für den Bund über seine 
100 %-Beteiligung an der DFS der volle Durchgriff 
hinsichtlich fachlicher Belange über die DFS bis zu 
den Beauftragten gewährleistet ist. 

Zu Nummer 41 - (§ 32 c LuftVG) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß das im Vorschlag des Bundesrates enthaltene 
Wort  „und" durch das Wort  „oder" ersetzt wird. 

Mit dem Vorschlag des Bundesrates soll neben dem 
im Regierungsentwurf enthaltenen Widerrufsgrund 
ein zusätzlicher Widerrufsgrund für Zahlungsrück-
stände bei Flughafenentgelten geschaffen werden. 
Dieser Umstand wird deutlicher durch das Wo rt 

 „oder" als durch das Wort  „und" zum Ausdruck ge-
bracht. 

Zu Nummer 42 - § 58 LuftVG 

Die Änderung geht auf den Beschluß des Bundesra-
tes zu § 60 Abs. 1 LuftVG zurück. Dem Vorschlag 
wird in seiner Zielrichtung zugestimmt. 

Der Deutsche Bundestag ist mit dem Bundesrat der 
Auffassung, daß im Interesse der Sicherheit des Luft-
verkehrs und im Hinblick auf das mit Verstößen ge-
gen die Luftsicherheit verbundene hohe Gefähr-
dungspotential die Schaffung von Ahndungsnormen 

gegen den unberechtigten Zugang grundsätzlich ge-
rechtfertigt ist. Der Unrechtsgehalt der vom Bundes-
rat angesprochenen Zuwiderhandlungen rechtfertigt 
aber nicht eine Bewehrung und Ausgestaltung als 
Straftatbestände. Im Vergleich zu anderen Straftatbe-
ständen (hier insbesondere auch im Hinblick auf die 
mögliche Anwendung der §§ 123 bzw. 281 StGB) und 
unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes sind die vom Bundesrat aufgeführten 
Verstöße vielmehr als Ordnungswidrigkeiten einzu-
stufen. Es sind deshalb entsprechende Gebotsnor-
men in § 29 d LuftVG zu schaffen und § 58 LuftVG 
als zentrale Bußgeldvorschrift anzupassen. 

Unter Beachtung der vom Bundesrat vorgeschlage-
nen Änderung zu § 29 d LuftVG ist daher der § 58 
entsprechend zu ergänzen. 

Zu Nummer 43 - (§ 60 Abs. 1 Nr. 3 a LuftVG) 

Redaktionelle Anpassung an die Änderung zu § 20 
Abs. 1 Satz 3 LuftVG. 

Zu Nummer 45 - (zusätzlich ein 5. Abschnitt) 

Die Übergangsregelung des § 71 ist in einen neuen 
(5.) Abschnitt einzustellen. 

Zu Nummer 45 - (§ 64 Abs. 8 Nr. 1 LuftVG) 

Auch der Flughafen ist eine „nichtöffentliche Stelle", 
die diese Daten ggf. braucht. Um Zweifel an seiner 
„Teilnehmerschaft am Luftverkehr" auszuschließen, 
genügt es, den „Zusammenhang mit dem Luftver-
kehr" in der Vorschrift zu betonen. 

Zu Nummer 45 - (§ 64 Abs. 10 LuftVG) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 

Dem Vorschlag wird in der Sache zugestimmt. 

Es erscheint sachgerecht, insbesondere für Zwecke 
der Strafverfolgung und der Beweissicherung für zi-
vilrechtliche Ansprüche, auf die gespeicherten Daten 
bis zum Eintritt der Verjährung zurückgreifen zu 
können. 

Dieser Forderung des Bundesrates kann jedoch auch 
in der Weise Rechnung getragen werden, daß ent-
sprechend der Regelung von § 20 Abs. 3 des Bundes-
datenschutzgesetzes die in Absatz 10 aufgeführten 
Daten nach Ablauf von sechs Monaten (= im Gesetz-
entwurf vorgeschlagene Löschungsfrist) für allge-
meine Auskünfte gesperrt werden, eine Nutzung 
dieser Daten für die Strafverfolgung und für die Ver-
folgung zivilrechtlicher Ansprüche jedoch im Einzel-
fall  bis zum Ablauf des fünften Jahres nach Erlöschen 
der Verkehrszulassung ermöglicht wird. Nach Ablauf 
dieser fünfjährigen Frist sind die Daten dann zu lö-
schen. 

Im Hinblick auf das Anliegen des Datenschutzes, 
personenbezogene Daten nur so lange zu speichern 
und zu nutzen, wie sie zur Aufgabenerfüllung benö-
tigt werden, ist Absatz 10 neu zu fassen. 
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Zu Nummer 45 - (§ 65 Abs. 4 LuftVG) 

Die Einführung des Wortes „Erneuerung" ist erfor-
derlich, um auch Daten über die Erneuerung von 
Luftfahrerscheinen (vgl. u. a. §§ 5, 11, 17, 35, 41 der 
Verordnung über Luftfahrtpersonal - LuftPersV) ne-
ben den in § 65 Abs. 4 genannten Daten bei der Er-
teilung, Verlängerung oder Änderung einer Erlaub-
nis erheben zu könne. Daß auch Daten über die Er-
neuerung von Luftfahrerscheinen gespeichert wer-
den sollen, macht insbesondere Absatz 3 Nr. 4 Buch-
stabe c deutlich. 

Zu Nummer 45 - (§ 65 Abs. 8 LuftVG) 

Diese Ergänzung korrespondiert mit der Übermitt-
lungsregelung in Absatz 3 einerseits, gewährt aber 
andererseits auch dem Beauftragen das Recht zur 
Datenspeicherung. Der Beauftragte soll die Luft-
sportgeräteverwaltung weitestgehend selbständig 
durchführen. 

Zu Nummer 45 - (§ 70 LuftVG) 

Die Änderung geht auf den Beschluß des Bundesra-
tes (§ 67 a LuftVG) zurück. 

Die Regelung zum Hauptflugbuch sollte nicht als 
§ 67 a, sondern aus rechtssystematischen Gründen 
als neuer § 70 eingefügt werden. 

Der Regelungsgehalt der vom Bundesrat vorgeschla-
genen neuen Vorschrift bleibt im wesentlichen unbe-
rührt. Die vorgenommenen (weitgehend redaktionel-
len) Änderungen in § 70 - neu - sind jedoch aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen erforderlich. Die in 
Absatz 2 gegenüber dem Bundesratsvorschlag neu 
aufgenommene Übermittlungsbefugnis an Strafver-
folgungs- und Justizbehörden ist erforderlich, um 
den nach Absatz 1 Nr. 2 verfolgten Zweck umsetzen 
zu können. Im übrigen handelt es sich um redaktio-
nelle Folgeregelungen. 

Zu Nummer 45 - (§ 71 LuftVG) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates (dort  als Artikel 9 a) zurück. In der Sache wird 
zugestimmt. 

Zukünftig werden mit der Neuregelung die Anlage-
und Betriebsvoraussetzungen von vor Inkrafttreten 
des heutigen Luftverkehrsgesetzes angelegten und 
heute noch betriebenen Flugplätzen auf eine sichere 
Rechtsgrundlage gestellt. 

Im Hinblick auf die „Vorbildregelung" in § 2 Abs. 5 
des Gesetzes vom 25. September 1990 (BGBI. I 
S. 2106) soll die Übergangsregelung nicht als eigener 
Artikel in das Änderungsgesetz eingestellt, sondern 
aus Gründen der Rechtsförmlichkeit in das Stamm-
gesetz - Luftverkehrsgesetz - aufgenommen werden. 

Die Neuregelung betrifft im wesentlichen Flugplätze 
(in der Regel Militärflugplätze) - wie es auch in der 
Stellungnahme des Bundesrates zum Ausdruck 
kommt - die in den 30er Jahren vom Deutschen 
Reich angelegt wurden und die heute (zum Teil seit 
vielen Jahren) als zivile Flugplätze weiter bet rieben 
werden. Diese Flugplätze bedurften nach § 7 des da-
mals geltenden Luftverkehrsgesetzes keiner Geneh- 

migung. Heute jedoch könnten sie ohne Genehmi-
gung weder angelegt noch bet rieben werden. 

Im Unterschied zu dem Vorschlag des Bundesrates 
wird hier differenzie rt  zwischen Flugplätzen im Bei-
trittsgebiet (neue Bundesländer) und Flugplätzen in 
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand 3. Oktober 1990 (alte Bundesländer). Für 
Flugplätze in den neuen Bundesländern übernimmt 
Absatz 1 inhaltlich weitgehend den Vorschlag des 
Bundesrates und schafft eine Genehmigungsfiktion, 
die aber dann entfällt, wenn eine Genehmigung 
nach § 6 LuftVG nach dem 3. Oktober 1990 erteilt, 
zurückgenommen oder widerrufen worden ist. 

Absatz 2 stellt eine Genehmigungsfiktion auch für 
Flugplätze in den alten Bundesländern her. Sie gilt 
aber nur für Flugplätze, die bis zum 31. Dezember 1958 
angelegt worden sind und die heute noch bet rieben 
werden. Für nach Inkrafttreten des Luftverkehrsgeset-
zes (1. Januar 1959) angelegte Flugplätze kann eine 
Genehmigungsfiktion nicht hergestellt werden. Für 
diese Plätze galt und gilt das Luftverkehrsgesetz. 

Um die Gefahr von Doppelregelungen auszuschlie-
ßen, wird im übrigen die Anwendung der Regelung 
des Absatzes 1 - entsprechend dem Bundesratsvor-
schlag - auf die in § 2 Abs. 5 des Sechsten Überlei-
tungsgesetzes genannten Flugplätze ausgeschlossen. 

Zu Nummer 46 - (Anpassungen) 

In Artikel 1 Nr. 46 wird die Angabe „ § 32 Abs. 1 
und 2, Abs. 2 a Satz 1 und 3, Abs. 2 b, Abs. 3 Satz 3, 
Abs. 4, Abs. 5 Satz 1, Abs. 6 Satz 1 und 3" gestrichen. 

Die Streichung ist erforderlich, weil durch Artikel 45 
der Sechsten Zuständigkeitsanpassungs-Verordnung 
vom 21. September 1997 (BGBI. I S. 2390) bereits ent-
sprechende Anpassungen in § 32 LuftVG vorgenom-
men worden sind. 

Zu Artikel la - (Änderung des Gesetzes über die 
Luftfahrtstatistik 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. Der Regelungsgehalt des Bundesrats-
vorschlages bleibt erhalten. Jedoch sind Anpassun-
gen notwendig: 

Durch die Änderung des Gesetzes über die Luft-
fahrtstatistik gemäß dem Antrag in Nummer 1 (Än-
derung von § 4 Abs. 3) entsteht beim Statistischen 
Bundesamt ein Mehraufwand. Dieser wird an ande-
rer Stelle ausgeglichen. Ein derartiger Ausgleich er-
scheint durch eine Verlängerung der Pe riodizität für 
die Statistik für den gewerblichen Verkehr auf sonsti-
gen Flughäfen (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung 
mit § 7 Abs. 1 Nr. 2) möglich und vertretbar. 

Deshalb wird in § 7 Abs. 1 Nr. 2 eine jährliche Erhe-
bung statt der bisherigen monatlichen Erhebung vor-
gesehen. 

Diese Vorgehensweise entlastet auch die Landesver-
kehrsbehörden und genügt der Richtlinie 96/97/EG 
des Rates vom 15. Oktober 1996 über den Zugang 
zum Markt der Bodenabfertigungsdienste auf den 
Flughäfen der Gemeinschaft. 



Drucksache 13/10530 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Der Vorschlag hat im übrigen die Aufhebung der 
Zweiten und Dritten Verordnung zum Gesetz über 
die Luftfahrtstatistik zur Folge. Dem wird durch die 
Einfügung eines Artikels la  entsprochen. 

Zu Artikel lb  - (Änderung des Gesetzes über das 
Luftfahrt-Bundesamt) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück (nach Artikel 1- LBA-Gesetz). 

a) Die Eingangsformel ist aus rechtsförmlicher Sicht 
neu zu fassen: 

Die zitierte Textstelle für die Bekanntmachung 
(BGBl. 1968 I S. 397) enthält keine Bekanntma-
chung, sondern nur die Ermächtigung zur Be-
kanntmachung, welche - soweit ersichtlich - nicht 
erfolgt ist. 

b) Dem Vorschlag zu Nummer 2 wird in der Sache 
zugestimmt. 

§ 2 Abs. 1 Nr. 18 bedurfte jedoch der Neufassung. 

Die neue Nummer 18 bedarf der Klarstellung, daß 
die vom Luftfahrt-Bundesamt wahrgenommenen Tä-
tigkeiten im Rahmen des § 29 LuftVG erfolgen, ins-
besondere Verfügungen vom Luftfahrt-Bundesamt 
nach § 29 Abs. 1 Satz 2 erlassen werden können. 

Darüber hinaus muß im Hinblick auf die Regelung 
von § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 18, die unverände rt  be-
stehen bleibt, ausdrücklich ausgeschlossen werden, 
daß es zwischen Bund und Ländern zu Kompetenz-
konflikten kommt. Die Vorschrift des § 31 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 18 überträgt zwar grundsätzlich Aufgaben der 
Luftaufsicht auf die Länder, macht aber zugleich 
deutlich, daß neben den Ländern auch der Bund 
selbst Aufgaben der Luftaufsicht wahrnehmen kann, 
soweit ihm diese aufgrund gesetzlicher Regelungen 
übertragen sind. 

Mit der neuen Nummer 18 wird deshalb ausdrücklich 
klargestellt, daß, soweit das Luftfahrt-Bundesamt im 
Wege der stichprobenweisen Kontrollen tätig wird, 
die Luftaufsicht der Länder zurücktritt. Gleichzeitig 
wird aber auch deutlich, daß es im übrigen bei der 
grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder für die 
Luftaufsicht verbleibt. 

Zu Artikel 5 - (Änderung der Luftverkehrs-Ordnung) 

Zu Nummer 6 - (§ 22 Abs. 1 Nr. 8 LuftVO) 

Die Änderung erübrigt sich wegen der Einfügung 
des § 70 in das LuftVG. 

Zu Nummer 7 - (§ 43 Nr. 20 LuftVO) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 

Zu Artikel 6 - (Änderung der Luftverkehrs-
Zulassungs-Ordnung) 

Zu Nummer 1- (Inhaltsübersicht) 

Redaktionelle Änderungen aufgrund der Änderun-
gen im 9. und 10. Unterabschnitt. 

Zu Nummer 9 - (§ 31 Abs. 1 LuftVZO) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 

Zu Nummer 10 - (§ 39 Abs. 2 Satz 2 LuftVZO) 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Bundes-
rates zurück. 

Zu Nummer 14 - (§ 61 Abs. 1 Satz 2 LuftVZO) 

Die Anpassung ist durch das Inkrafttreten des Geset-
zes über Bodenabfertigungsdienste auf Flughäfen 
vom 11. November 1997 (BGBl. I S. 2694) bedingt, 
durch das die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
entsprechend geändert worden ist. 

Zu Nummer 21 - (9. und 10. Unterabschnitt) 

Mit diesen Änderungen, vorwiegend redaktioneller 
Art, wird eine Unstimmigkeit zwischen dem LuftVG 
(§ 2 Abs. 6 und 7, § 58 Abs. 1 Nr. 12) und der Luft-
VZO bereinigt: Die neuen Begriffe „Einreise", „An-
reise" erfassen richtiger als bisher die Begriffe „Ver-
bringen" und „Einflug", „Ausflug" den Sinn des § 2 
LuftVG. Zugleich wird den Besonderheiten der Luft-
sportgeräte im Verhältnis zu den übrigen Luftfahr-
zeugen besser Rechnung getragen. 

Zu Artikel 10 - (Bekanntmachungsbefugnis) 

Wegen der mit dem Gesetz verbundenen umfangrei-
chen Änderungen der Luftverkehrs-Ordnung und 
der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung und unter Be-
rücksichtigung vorausgegangener Änderungen die-
ser beiden Verordnungen ist die Befugnis zur Neube-
kanntmachung in Artikel 10 des Gesetzentwurfs um 
diese Regelwerke zu ergänzen. 

Zu Artikel 10 a - (Änderung des Gesetzes über 
Rechte an Luftfahrzeugen) 

Die Einzelheiten des Registers für Pfandrechte an Luft-
fahrzeugen sind bisher durch Allgemeine Verwal-
tungsvorschriften geregelt. Dies genügt nicht den An-
forderungen des Volkszählungsurteils, das eine Rege-
lung durch einen verbindlichen Rechtssatz, also min-
destens durch Rechtsverordnung, verlangt. Außerdem 
ist bisher nicht vorgesehen, daß dieses Register auch 
auf EDV geführt werden kann. Die bisherige Ermäch-
tigung zum Erlaß Allgemeiner Verwaltungsvorschrif-
ten soll daher in eine Verordnungsermächtigung um-
gewandelt und entsprechend erweitert werden. 

Bonn, den 22. April 1998 

Lothar Ibrügger 

Berichterstatter 






